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Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH, Zeitz 

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 

MIBRAG ist ein Unternehmen der tschechischen Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH) 
mit Sitz in Prag. Die tschechische Holding ist ein strategischer Investor im Energiesektor, wich-
tigster Wärmelieferant in der Tschechischen Republik und einer der bedeutendsten Stromer-
zeuger Europas.  

Als attraktiver Arbeitgeber steht bei MIBRAG die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter an erster Stelle. Mit der Vision eines unfallfreien Unternehmens entwickelt MIBRAG 
kontinuierlich die Arbeitssicherheitskultur weiter und verbessert die Voraussetzungen für ein 

sicheres Arbeitsumfeld und sicheres Arbeiten. 

Geschäfts- und Rahmenbedingungen 

Wirtschaftliches Umfeld 

War der Anstieg der für den Strompreis in Deutschland relevanten Preise für die Primärener-
gieträger Steinkohle und Erdgas in 2021 noch mit einer sich abzeichnenden Erholung der 
Weltwirtschaft nach der dritten Corona-Welle zu erklären, wurde spätestens mit Beginn des 
Ukraine-Kriegs Ende Februar 2022 offenkundig, dass die Ursachen für diese Preisentwicklun-
gen wohl auch in den Kriegsvorbereitungen Russlands zu verorten waren. 

Die Nachricht vom Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine ließ die Notierungen für Erd-
gas und Steinkohle binnen weniger Tage auf bis dahin einmalige Höchststände von 
215€/MWh1 bzw. 417 €/t steigen. Gleichzeitig fiel der Preis für CO2-Emissionszertifikate auf 
unter 60 €/t. 

Nach einer Phase kurzzeitiger Erholung war im dritten Quartal 2022 eine erneute Preisrallye 
zu verzeichnen, die sich mutmaßlich mit der Einstellung russischer Gaslieferungen gepaart mit 
historisch niedrigen Füllständen der Gasspeicher sowie nicht abreißender Meldungen um die 
mangelhafte Verfügbarkeit französischer Atomkraftwerke begründet. Erdgas notierte in die-
sem Zeitraum in der Spitze bei mehr als 300 €/MWh. 

Die auf europäischer Ebene, vor allem wohl aber die von der Bundesregierung eingeleiteten 
Maßnahmen, wie z.B. in Bezug auf die Gasbeschaffung und die Reaktivierung bzw. Laufzeit-
verlängerung von Kohle- und Atomkraftwerken, sorgten schließlich zum Jahresausklang für 
eine gewisse Beruhigung der deutschen bzw. europäischen Märkte, so dass die Notierungen 
für Erdgas und CO2-Emissionszertifikate wieder annähernd auf das Niveau zu Beginn des 
Jahres 2022, d.h. ca. 80 €/MWh bzw. 84 €/t, zurückkehrten. Einzig der Preis für Steinkohle 
verharrt mit etwa 180 €/t nach wie vor auf hohem Niveau. 

  

 

1
 Vgl. zu diesen und den folgenden Angaben Reuters Eikon: TTF-Spot, API 2 – Frontmonat, CO2 – Dec 2022 
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Der am Spotmarkt zu beobachtende Strompreis bildete diese Entwicklung nach, indem er aus-
gehend von einem Monatsmittelwert von 168 €/MWh im Januar zunächst seinen vorläufigen 
Höchststand im März bei 252 €/MWh erreichte, dann aber nach kurzfristiger Erholung im Au-
gust auf ein Allzeithoch von 465 €/MWh kletterte und sich schließlich im Dezember auf 252 
€/MWh einpendelte2. 

In erster Linie getrieben von den hohen Energiepreisen erreichte die Inflationsrate 2022 nach 
5,3 % im Jahr 2021 mit 8,6 %3 ein Niveau, welches lediglich im Jahr 1948 kurzzeitig nach der 
Preisfreigabe im Zuge der Währungsreform in der damaligen Bundesrepublik übertroffen 
wurde. 

In meteorologischer Hinsicht war das Jahr 2022 mit Blick auf die Erzeugung erneuerbarer 
Energien aus Sonne und Wind vorteilhafter als das Vorjahr, was sich in einer höheren Brut-
tostromerzeugung aus erneuerbaren Energien niedergeschlagen hat. Diese ist von 234 TWh 
auf 256 TWh angestiegen.4 Demgegenüber ist die Bruttostromerzeugung insgesamt in 
Deutschland um 1,2 % auf 577 TWh gesunken. Der Bruttostromverbrauch ist mit knapp 2,7 % 
bzw. 15 TWh überproportional zur Erzeugung zurückgegangen. Der Stromexportsaldo hat sich 
vor allem wegen der Bedarfe aus Frankreich gegenüber 2021 um 8 TWh auf 27 TWh erhöht.  

Die Braunkohle als heimischer und krisenfester Energieträger hat in 2022 wieder einen wich-
tigen Beitrag zur Sicherung der Energieversorgung in Deutschland mit einer Bruttostromer-
zeugung von 117 TWh geleistet. Die Braunkohlenförderung in den deutschen Revieren belief 
sich mit insgesamt 133 Millionen Tonnen nochmals um 4,9 % über dem Vorjahresniveau.5  

Politisches und rechtliches Umfeld 

Das energiepolitische Jahr 2022 stand im Zeichen des Ukraine-Kriegs und den daraus resul-
tierenden energiewirtschaftlichen Verwerfungen. In Reaktion auf den russischen Angriffskrieg 
und die in dem Zusammenhang reduzierten bzw. ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland 
wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die fehlenden Gasmengen zu kompensieren 
und den Gasverbrauch in der Stromerzeugung im Falle eines Engpasses deutlich reduzieren 
zu können.  

Mit dem Ersatzkraftwerkebereithaltungsgesetz wurde die Rechtsgrundlage geschaffen, um die 
Marktrückkehr von Kohlekraftwerken aus der Netzreserve und der Sicherheitsbereitschaft be-
fristet bis zum 31. März 2024 zu ermöglichen. Insgesamt sind bis Ende 2022 auf Grundlage 
des Gesetzes 18 Anlagen an den Markt zurückgekehrt: 13 Steinkohleanlagen mit einer Netto-
nennleistung von ca. 5 GW sowie fünf Braunkohleanlagen mit einer Nettonennleistung von 
rund 1,9 GW. Hinzu kommen 1,2 GW Braunkohleblöcke, deren für Ende 2022 geplante Still-
legung auf Ende März 2024 verschoben wurde.  

  

 

2 Vgl. Bricklebrit Lastgangbepreisung 2022 – Leipziger Strombörse 

3 Vgl. Projektion der Bundesbank vom 16. Dezember 2022 

4 Vgl. hierzu und im Folgenden Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. (AGEB), vorläufige Berechnungen mit Stand Dezember 2022 

5
 Vgl. DEBRIV- Braunkohle Informationen mit Stand 15. Dezember 2022 
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Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, wurden 2022 zudem zahlreiche weitere Ge-
setze novelliert oder neu verabschiedet. Mit der Novelle des Energiesicherungsgesetzes 
wurde beispielsweise die Ermächtigungsgrundlage geschaffen, um den Transport von Ener-
gieträgern sowie von für den Kraftwerksbetrieb notwendigen Betriebs- und Hilfsstoffen im 
Schienenverkehr zu priorisieren.  

Auch wenn der Kohle im Jahr 2022 eine wesentliche Bedeutung für die Aufrechterhaltung der 
Versorgungssicherheit zugekommen ist, wurde die politische Debatte über einen auf 2030 vor-
gezogenen Kohleausstieg intensiv weitergeführt. Für das Rheinischen Revier wurde sich am 
4. Oktober 2022 auf den Kohleausstieg 2030 politisch verständigt. Anders als in § 54 des 
Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes (KVBG) vorgesehen, fand zum 15. August 2022 je-
doch keine Überprüfung des gesetzlichen Kohleausstiegspfads statt. Laut Gesetz hätten bis 
zu diesem Zeitpunkt erstmals die Auswirkungen des beschlossenen Kohleausstiegs auf Ver-
sorgungssicherheit, Strompreise, Klimaschutz und Sozialverträglichkeit untersucht werden 
müssen. Das für die Überprüfung zuständige Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) erklärte 
die Verzögerung mit der angespannten Lage des Energiemarkts. Auch der im Koalitionsver-
trag der Ampelregierung für Ende 2022 angekündigte Prüfbericht zum Vorziehen des Koh-

leausstiegs, wurde nicht vorgelegt.  

Im Bereich des Erneuerbaren-Ausbaus wurden 2022 zahlreiche neue Gesetze bzw. Geset-
zesänderungen auf den Weg gebracht. Im Rahmen des sogenannten Osterpakets wurde u.a. 
das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) angepasst. Es enthält nun die Zielvorgabe, bis 2030 
80 Prozent des Bruttostromverbrauchs mit Erneuerbaren Energien zu decken. Außerdem geht 
die Bundesregierung für das Jahr 2030 inzwischen von einem Bruttostrombedarf von 750 TWh 
aus – im Koalitionsvertrag lag die Prognose noch bei 680 bis 750 TWh. Mit der EEG-Novelle 
sind zudem noch einmal höhere Ausbauziele für Windenergie an Land, Windenergie auf See 
und PV-Anlagen gesetzlich verankert worden. Bis 2030 soll die installierte Leistung für Wind-
energie an Land 115 GW, für Windenergie auf See 30 GW und für PV-Anlangen 215 GW 
betragen. Eine weitere Neuerung betrifft § 2 des EEG. Er räumt den Erneuerbaren Energien 
Vorrang in der Schutzgüterabwägung ein und enthält die Bestimmung, dass der Ausbau und 
die Nutzung Erneuerbarer Energien der öffentlichen Sicherheit dienen. Im Rahmen des soge-
nannten Sommerpakets wurde u.a. ein verbindliches Flächenziel von zwei Prozent für den 
Ausbau von Windenergie an Land gesetzlich verankert. Zudem wurde 2022 das Baugesetz-
buch mit dem Ziel novelliert, u.a. den Erneuerbaren-Ausbau auf Tagebauflächen voranzubrin-

gen.    

Auch auf EU-Ebene wurde 2022 auf die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs reagiert. So hat die 
Europäische Kommission am 18. Mai 2022 den RePowerEU-Plan vorgestellt, der u.a. mittels 
einer Diversifizierung der Energieversorgung, Energieeinsparungen und einer Beschleunigung 
des Erneuerbaren-Ausbaus kurz- bis mittelfristig Europas Abhängigkeit von russischen Ener-
gieimporten reduzieren soll.  
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Außerdem ist am 8. Oktober 2022 die EU-Verordnung über Notfallmaßnahmen als Reaktion 
auf die hohen Energiepreise in Kraft getreten. Mit ihr wurden zwei Instrumente zur Gewinnab-
schöpfung am Strommarkt geschaffen. Zum einen handelt es sich um eine Erlösobergrenze 
für Stromerzeuger (außer für Steinkohle und Gas) für den Zeitraum vom 1. Dezember 2022 
bis zum 30. Juni 2023. Zum anderen wurde ein sogenannter Solidaritätsbeitrag eingeführt, der 
für das Geschäftsjahr 2022 und/oder 2023 von Unternehmen erhoben wird, die im fossilen 
Sektor tätig sind. Er bemisst sich anteilig am Gewinnplus des jeweiligen Jahres gegenüber 
dem Durchschnittsgewinn der Geschäftsjahre 2018 bis 2021. Die EU-Verordnung legt fest, 
dass die über die Erlösobergrenze und den Solidaritätsbeitrag generierten Einnahmen zur Ent-
lastung von Stromendkunden eingesetzt werden müssen.  

In Deutschland waren das BMWK und das Bundesfinanzministerium (BMF) mit der Umsetzung 

der EU-Verordnung in nationales Recht betraut. Das BMWK verantwortete die Implementie-

rung der Erlösobergrenze und wählte eine technologiespezifische Staffelung derselben. Sie 

wurde im Rahmen des Strompreisbremsengesetzes eingeführt, welches am 25. November 

2022 vom Bundeskabinett verabschiedet wurde. Für Braunkohleanlagen im Mitteldeutschen 

Revier setzt sich die Erlösobergrenze aus einem Sicherheitszuschlag von 30 €/MWh sowie 

einem Fixkostendeckungsbeitrag von ebenfalls 30 €/MWh zuzüglich einer CO2-Preis-Kom-

pensation zusammen. Der dem Solidaritätsbeitrag entsprechende „Energiekrisenbeitrag“ für 

fossile Unternehmen wurde im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2022 eingeführt, für das 

das BMF federführend verantwortlich ist. Der Krisenbeitrag wird in Deutschland für die Jahre 

2022 und 2023 erhoben. 

Ein weiteres großes Gesetzesvorhaben wurde von der EU schon im Frühjahr 2022 auf den 
Weg gebracht. Der Entwurf zur Novellierung der europäischen Industrieemissionsrichtlinie 
(IED), den die EU-Kommission am 5. April 2022 vorgelegt hat, sieht tiefgreifende Anpassun-
gen im Bereich der Genehmigung und des Betriebs von Industrieanlagen in Europa vor. Im 
Rahmen der Novelle ist sowohl eine Ausweitung als auch eine Vertiefung des bisherigen Gel-
tungsbereichs vorgesehen. Der von der EU-Kommission vorgelegte Entwurf stellt an die euro-
päischen Anlagenbetreiber sowohl administrativ als auch technisch sehr anspruchsvolle An-
forderungen. Zudem kommt die IED-Novelle zu einer Zeit, in der die europäische Industrie 
aufgrund der Folgen des Ukraine-Kriegs ohnehin unter Druck steht. 

Operatives Geschäft 

MIBRAG ist vor allem auf dem Gebiet der Braunkohlenförderung tätig. Ergänzend dazu erfolgt 
die Strom- und Wärmeerzeugung aus dem Industriekraftwerk Wählitz. Die Förderung von 
Braunkohle erfolgt in zwei Tagebauen, dem Tagebau Profen und dem Tagebau Vereinigtes 
Schleenhain. Beide Betriebsstätten liegen am Südrand des Weißelsterbeckens, ca. 30 km von 
Leipzig entfernt. Wesentliche Abnehmer der geförderten Braunkohle sind die Großkraftwerke 

Lippendorf und Schkopau sowie Stadtwerke und Industrieunternehmen.  
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Das Geschäftsjahr 2022 war für MIBRAG insofern herausfordernd, als dass es einerseits die 
im Vorjahr eingeleitete Neustrukturierung der Unternehmensorganisation mit zahlreichen Neu- 
und Umbesetzungen sowie Änderungen prozessualer Abläufe abzuschließen galt. Zum ande-
ren führten die kriegsbedingten Turbulenzen auf den Energiemärkten zu unerwartet hohen 
Leistungsanforderungen unserer Kunden, die nicht nur in einer gegenüber dem Plan gestei-
gerten Rohkohleförderung ihren Niederschlag fanden, sondern insbesondere eine Intensivie-
rung der Abraumbetriebe sowie der Vorfeldfreimachung zwingend erforderlich machten. Flan-
kiert wurde dieses Spannungsfeld durch schwierige Beschaffungsvorgänge sowohl im Bereich 
benötigter Materialien als auch Fremdleistungen. 

Neben den Maßnahmen zum anforderungsgerechten Betrieb des Kerngeschäfts wurde in 

2022 verstärkt an der geschäftlichen Neuausrichtung des Unternehmens weitergearbeitet. 

Dies umfasst sowohl Projekte im Bereich der Erneuerbaren Energien im Mitteldeutschen und 

im Helmstedter Revier als auch die konzeptionelle Weiterentwicklung des Projektes „EMIR – 

Erneuerung MIBRAG im Revier“, dessen Zielsetzung in der regional verankerten Nutzung grü-

nen Stroms zur Herstellung von grünem Wasserstoff und Methanol sowie der Umstellung der 

Fernwärmeversorgung im Einzugsgebiet der Stadt Hohenmölsen auf erneuerbare Energieträ-

ger besteht.  

Kohleförderung und -absatz 

MIBRAG förderte im Geschäftsjahr 2022 in den Tagebauen Profen und Vereinigtes Schleen-
hain insgesamt 16,5 Millionen Tonnen Rohbraunkohle und damit ca. 0,1 Million Tonnen mehr 
als im Vorjahr.  

Aufgrund der 2022 vorherrschenden Marktlage haben alle Kunden ihre Anlagen nahezu durch-
gängig mit einer hohen Auslastung betrieben, was eine Mehrabnahme von 0,9 Millionen Ton-
nen gegenüber der ursprünglichen Planung zur Folge hatte. 

In den beiden Tagebauen wurden insgesamt 49,3 Millionen Kubikmeter Abraum bewegt, was 
eine Steigerung um 7,3 Millionen Kubikmeter gegenüber 2021 bedeutet.  

Strom- und Wärmeproduktion 

Seit der Stilllegung des Kraftwerkstandorts Deuben im Dezember 2021 verfügt MIBRAG nur 
noch über das Industriekraftwerk Wählitz, welches der Eigenbedarfsdeckung von MIBRAG mit 
Strom und der Versorgung der Stadt Hohenmölsen und Umlandgemeinden sowie benachbar-
ter kleinerer Industrieunternehmen mit Fernwärme bzw. Dampf dient. 

Im Jahr 2022 wurde eine Anlage zur Mitverbrennung von Holzhackschnitzeln im Kraftwerk 
Wählitz errichtet. In einem einjährigen Versuchsbetrieb werden nun die optimalen verfahrens-
technischen Bedingungen zur Mitverbrennung in der Wirbelschicht untersucht, um die Anlage 
anschließend in einen Dauerbetrieb zu überführen. Dabei sollen insbesondere getrocknete 
Hackschnitzel zum Einsatz kommen, die in einer im Jahr 2023 fertig zu stellenden Trocknungs-
anlage am Standort Profen unter Nutzung von Abwärme hergestellt werden sollen.  

Die Nettostromerzeugung des Kraftwerks belief sich auf 205,4 GWh, was ca. zwei Drittel des 
Eigenbedarfs von MIBRAG entspricht. Die zur Bedarfsdeckung erforderliche Restmenge 
wurde größtenteils über Forward-Geschäfte am Markt beschafft.  
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Die Fernwärmeauskopplung erfolgte nach Bedarf der Abnehmer und bewegte sich mit 407 TJ 
ca. 9,4 % unter dem Niveau des Vorjahres.  

Erneuerbare Energien 

Die Entwicklung von Wind- und Photovoltaikprojekten auf rekultivierten Flächen wurde im Jahr 
2022 weiter vorangetrieben. Die notwendigen Anträge zur Erlangung der BImSchG-Genehmi-
gung für die Errichtung und den Betrieb von 15 Windenergieanlagen (WEA) im geplanten 
Windpark Breunsdorf I auf Teilflächen des Tagebaus Schleenhain wurden eingereicht.  

Aufgrund geologischer und räumlicher Gegebenheiten wurde die Anzahl der WEA im Wind-

park Profen II auf maximal 10 begrenzt. Diese werden den bisher bestehenden Windpark auf 

einer Fläche von 324 Hektar ergänzen. Der Antrag für die BImschG-Genehmigung wurde 

ebenfalls eingereicht. Ziel ist es, die beiden Windparks bis 2024 bzw. 2025 fertigzustellen und 

in Betrieb zu nehmen.  

Weiterhin hat MIBRAG eine PV-Anlage mit einer Kapazität von ca. 0,9 MWpeak auf einem 
Grundstück neben der Hauptverwaltung in Zeitz errichtet, um den Fremdstrombezug nach Ab-
schaltung des Kraftwerks Deuben Ende 2021 zu reduzieren. Obgleich die Bauarbeiten bereits 
Ende 2021 abgeschlossen wurden, dauert die für eine Inbetriebnahme notwendige Zertifizie-
rung immer noch an. Es ist nunmehr geplant, dass die Anlage noch im ersten Halbjahr 2023 
in das MIBRAG-eigene Stromnetz produktiv eingebunden werden kann.   

MIBRAG beabsichtigt ebenso, auf geeigneten Flächen im Tagebauumfeld Photovoltaik-Anla-
gen zu errichten und zu betreiben. Entwicklung und Bau einer Freiflächenanlage mit einer 
installierten Kapazität von 37 MWpeak auf Teilflächen des Tagebaus Vereinigtes Schleenhain 
im Abbaufeld Peres sind im Jahr 2022 weiter vorangeschritten. Die Inbetriebnahme ist im zwei-
ten Quartal 2023 geplant. Für ein weiteres PV-Projekt in Peres mit einer installierten Kapazität 
von ca. 43 MWpeak erfolgte der Projektstart im Dezember 2022. Die Ausschreibungsunterla-
gen werden derzeit erarbeitet. Mit der Unteren Naturschutzbehörde laufen Abstimmungen zum 
Natur- und Artenschutz. Die Inbetriebnahme ist für Mitte 2024 geplant. Beide Anlagen sind 
ebenfalls für die Eigenstromversorgung vorgesehen. 

Investitionen und Instandhaltung 

Das Investitionsgeschehen wird nach wie vor vom Kerngeschäft, vor allem von der Weiterent-
wicklung der beiden Tagebaue in den jeweils neuen Abbaufeldern bestimmt. Das für 2022 
angestrebte Investitionsvolumen konnte insbesondere vor dem Hintergrund der angespannten 
Situation auf den Beschaffungsmärkten nur anteilig realisiert werden, was aber im Hinblick auf 
die notwendige Entwicklung der beiden Tagebaue keine Beeinträchtigungen nach sich zieht.  

Die für 2022 vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahmen zur Sicherstellung einer hohen Ver-
fügbarkeit erfolgten trotz eines hohen Anspannungsgrades bei den eigenen Mitarbeitern wie 
auch bei den Partnerunternehmen planmäßig. 
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Immissions- und Umweltschutz, Rekultivierung 

Im Rahmen der Wiedernutzbarmachung wurden durch die GALA-MIBRAG-Service GmbH 
rund 129 Hektar forstwirtschaftliche und ca. 176 Hektar landwirtschaftliche Nutzflächen auf 
den Rekultivierungsflächen der Tagebaue Profen und Vereinigtes Schleenhain bewirtschaftet.  

Im Tagebau Vereinigtes Schleenhain wurden 2022 ca. 77 Hektar für die forstwirtschaftliche 
sowie 3,8 Hektar für die natur- und artenschutzfachliche Rekultivierung vorbereitet. Auf den 
Bestandsflächen erfolgte der weitere Ausbau von Wirtschaftswegen. Aufgrund der Kippenent-
wicklung gab es 2022 in beiden Tagebauen keinen Zugang an landwirtschaftlichen Rekultivie-
rungsflächen. 

Zur Verbesserung des Immissionsschutzes wurden im Jahr 2022 in den Tagebauen Profen 

und Vereinigtes Schleenhain mehrere Maßnahmen durchgeführt, darunter die Zwischenbe-

grünung von 76 Hektar Betriebsfläche, die regelmäßige Reinigung und witterungsabhängige 

Befeuchtung von befestigten Betriebswegen sowie die bedarfsgerechte Pflege der Schutz-

pflanzungen im Umfeld der Tagebaue. 

Sicherung der Wiedernutzbarmachungsverpflichtungen 

MIBRAG hat im Jahr 2018 mit dem Sächsischen Oberbergamt (SOBA), Freiberg, und mit dem 
Landesamt für Geologie und Bergwesen (LAGB), Halle (Saale), Vorsorgevereinbarungen zur 
Absicherung der Aufwendungen für die abschließende Wiedernutzbarmachung der Tagebaue 

abgeschlossen. 

Durch Vereinbarung vom September/November 2022 hat sich die JTSD verpflichtet, jährliche 
Einlagen in die Kapitalrücklage der MIBRAG zu erbringen, die MIBRAG wiederum als Einlagen 
in die Vorsorgegesellschaften leistet. Die Höhe der Einlagen wird ermittelt in Höhe der seit 1. 
Oktober 2021 anfallenden jährlichen Abschreibung durch Substanzverzehr auf das Berg-
werkseigentum. 

Hinsichtlich der sich daraus ergebenden finanziellen Verpflichtungen verweisen wir auf die 
Angabe im Anhang zu den bergrechtlichen Rückstellungen im Abschnitt II. Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden.  

Die beiden Vorsorgegesellschaften wurden in 2020 errichtet und werden seitdem vereinba-
rungsgemäß dotiert. Bezüglich der sich aus den dynamischen Entwicklungen der jüngsten 
Vergangenheit ergebenden Anpassungsbedarfe der Vorsorgevereinbarungen befindet sich 
MIBRAG in engem Austausch mit den beiden Bergämtern. 

Bürgerkontaktarbeit 

Neben den Beziehungen aus den bestehenden Nachbarschaftsverträgen mit den Städten  
Groitzsch und Pegau sowie der Gemeinde Elstertrebnitz gab es vielfältige Kontakte zur Pflege 
des Verhältnisses zu den im regionalen Umfeld des Unternehmens liegenden Städten und 
Gemeinden. Traditionell stattfindende Veranstaltungen, wie beispielsweise die Treffen mit Bür-
germeistern, werden ergänzt durch individuelle Unterstützungen bei unterschiedlichsten Pro-
jekten.   



 

8 

Personalbereich 

MIBRAG beschäftigte zum 31. Dezember 2022 insgesamt 1.364 Mitarbeiter. Davon befanden 
sich 1.237 Mitarbeiter in einem aktiven Beschäftigungsverhältnis. Insgesamt absolvierten 
82 Auszubildende eine Berufsausbildung.  

Nach erfolgreicher Umstrukturierung zum Jahresende 2021 ergab sich aufgrund der bereits 
zu Jahresbeginn 2022 wegen der durch den Ukraine-Krieg wieder stark gestiegenen Nach-
frage nach Braunkohle, die Notwendigkeit, die Personalkapazität insbesondere im Produkti-
onsbereich zu erhöhen. Hierzu gehörten auch Nachbesetzungen, die durch die notwendige 
Umstellung auf ein durchgängiges 7-Tage-3-Schichtsystem erforderlich wurden. Im Rahmen 
eines umfangreichen Rekrutierungsprozesses konnten trotz angespannter Arbeitsmarktlage 
gerade im Produktionsbereich alle vakanten Positionen mit qualifiziertem Personal besetzt 
werden. 

Die Verhandlungen zum Vergütungstarifvertrag, der im Dezember 2021 durch Kündigung en-

dete, konnten zu Beginn des Jahres 2022 erfolgreich mit einer Vertragslaufzeit bis Mai 2023 

abgeschlossen werden. Die vereinbarten Tariferhöhungen wurden im Laufe des Jahres 2022 

vollzogen.  

Nach dem strukturellen Umbau der MIBRAG zum Ende des Jahres 2021 wurden schwerpunkt-
mäßig Mitarbeiter, die neu in Führungsverantwortung kamen, weitergebildet. Sie wurden be-
fähigt, die Arbeitsprozesse in ihrem Verantwortungsbereich sicherheits- und gesundheitsge-

recht sowie regelkonform zu organisieren.  

Seit 2022 hat MIBRAG die Zielstellung im Arbeitsschutz in absoluten Zahlen festgelegt, ge-
staffelt nach Arbeitsunfällen mit und ohne Arbeitszeitausfall. Bis zum Jahresende ereigneten 
sich drei Arbeitsunfälle mit Arbeitszeitausfall. Damit lag MIBRAG in Rahmen der Zielstellung. 
Die Unfallquote (LTIF) lag mit 1,41 pro 1 Million Arbeitsstunden unter dem Wert des Vorjahres.  

Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen 

Im Aufsichtsrat ist seit diesem Geschäftsjahr eine Frau vertreten. In der Geschäftsführung lag 
die Frauenquote dagegen unverändert bei 0 %. MIBRAG strebt weiterhin einen Frauenanteil 
von mindestens jeweils 30 % über alle Hierarchieebenen und Bereiche hinweg an, was in ei-
nem traditionell männlich geprägten Industriezweig wie dem Bergbau und angesichts der Un-
terrepräsentierung von Frauen in MINT-Bereichen allenfalls in kleinen Schritten zu verwirkli-
chen ist. Hinzu kommt, dass die Belegschaft insgesamt wegen der Schließung des Kraftwerks 
Deuben und der Strukturanpassung kleiner geworden ist. Dennoch konnte der Frauenanteil 
sowohl auf der 1. als auch auf der 2. Führungsebene mit 24 % exakt auf dem Vorjahresniveau 
gehalten werden. Eine Zielannäherung ist vor dem Hintergrund der Entwicklungen der letzten 
Jahre im Kerngeschäft Bergbau weiterhin schwierig. Änderungen des Geschlechterverhältnis-
ses können sich hingegen im Transformationsprozess des Unternehmens und bei der Er-
schließung neuer Geschäftsfelder ergeben. 
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Forschung und Entwicklung 

Die Weiterentwicklung und Vermarktung vorhandener, innovativer Lösungen über die Grenzen 
des heutigen Kerngeschäfts hinaus ist eines der Ziele des seit 1. August 2020 laufenden For-
schungsprojektes TRIM4PostMining. Unter Führung der TU Bergakademie Freiberg und in 
Zusammenarbeit mit weiteren Forschungs- und Industriepartnern hat dieses EU-geförderte 
Forschungsvorhaben (EU - Research Fund for Coal and Steel) die Weiterentwicklung des MI-
BRAG-Kippenmodells zum Gegenstand.   

Im Rahmen des F&E-Projektes „Interne schwingungstechnische Überwachung von Schaufel-
radgetrieben“ in Kooperation mit der HTWK Leipzig konnten zwei Arbeitspakete erfolgreich 
entwickelt werden. Zum einen war dies die Implementierung eines „2,4GHz Wake-Up-
Transceiver“ unter Berücksichtigung und Analyse des realen Dämpfungsverhaltens unter-
schiedlich modulierter 2,4GHz-Signale am Bagger bzw. im Getriebe. Zum anderen standen 
die Optimierung des Energiemanagements hinsichtlich verfügbarer Komponenten und das Re-
design des bisherigen Platinenlayouts mit Hinblick auf die Integration drahtloser Energieüber-
tragung im Fokus. 

Gemeinsam mit Projektpartnern aus der chemischen Industrie und der Kreislaufwirtschaft be-
teiligt sich MIBRAG an einem Projekt der Hochschule Merseburg mit dem Ziel der Entwicklung 
und Demonstration eines Verfahrens zum katalytischen Recycling von Altkunststoffen. Die 
Projektskizze wurde im Juli 2022 eingereicht. Das Verfahren zum chemischen Recycling soll 
als Bestandteil der Strategie zur Unternehmenstransformation realisiert werden.   

Zertifizierungen 

In 2022 absolvierte MIBRAG erfolgreich die Re-Zertifizierung im Energiemanagementsystem 
nach DIN EN ISO 50001. Die Auditoren bestätigten die fortlaufende Weiterentwicklung des 
Systems und MIBRAG erhielt ein neues Zertifikat. Im kommenden Jahr ist innerhalb eines 
Überwachungsaudits die erneute Bestätigung des Zertifikates geplant. 
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Ertragslage 

Die Ertragslage ist durch eine Reihe von besonderen Effekten gekennzeichnet, die vorrangig 
im Zusammenhang mit den in 2022 aufgetretenen signifikanten Änderungen von relevanten 
Marktparametern, wie z.B. Inflationsrate, Strom- und CO2-Preis stehen. 

 2022 

Mio. € 

2021 

Mio. € 

Umsatzerlöse 376,7 338,1 

Bestandsveränderung -0,4 -1,7 

Andere aktivierte Eigenleistung 0,8 0,7 

Sonstige betriebliche Erträge 25,7 32,7 

Gesamtleistung 402,8 369,8 

Materialaufwand -187,8 -136,7 

Personalaufwand -96,8 -118,7 

Abschreibungen -76,1 -55,5 

Sonstige betriebliche Aufwendungen einschl. sonstige Steuern -145,9 -66,4 

Betriebsaufwendungen -506,6 -377,3 

Finanzergebnis ohne Ergebnisabführungsverträge  
   einschl. Ertragsteuern 10,1 -6,4 

Jahresergebnis vor Ergebnisabführungsverträgen -93,7 -13,9 

Ergebnisübernahme GALA 0,3 0,3 

Ergebnisübernahme HSR -4,8 -3,4 

Verlustausgleich durch das Mutterunternehmen  98,2 17,0 

 

Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 38,6 Mio. € auf 376,7 Mio.€ erhöht.  

Von den Gesamterlösen entfielen 326,2 Mio. € auf Rohkohlenlieferungen und vereinbarte 

Rücknahmen von Reststoffen (Vorjahr: 291,5 Mio. €). Dieser Anstieg ist sowohl preis- als auch 

mengeninduziert und unmittelbare Folge der Entwicklungen auf dem Energiemarkt infolge des 

Ukraine-Kriegs. Die Erlöse aus der Stromvermarktung sind von 13,8 Mio. € auf 31,0 Mio. € 

angestiegen, was zum einen auf höheren Strompreisen, zum anderen aus der Intensivierung 

des Handels mit Ausgleichsenergie beruht. Ein vor allem witterungsbedingt moderater Anstieg 

war schließlich bei den Umsätzen für Prozessdampf und Fernwärme zu verzeichnen, die sich 

auf 4,3 Mio. € (Vorjahr: 3,4 Mio. €) beliefen. Weiterverrechnungen für erworbene Materialien 

und produktbezogene Serviceleistungen sowie sonstige Einnahmen trugen mit 15,2 Mio. € 

zum Gesamtumsatz bei (Vorjahr: 20,3 Mio. €).  

Mit der Schließung des Kraftwerkstandorts Deuben einschließlich der Staubfabrik Ende 2021 
sind die Erlöse für Braunkohlenstaub und aus der Mitverbrennung von Klärschlämmen weg-
gefallen, die in Höhe von 12,6 Mio. € zum Vorjahresumsatz beigetragen haben. 
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Die Aufwendungen aus der Bestandsveränderung entfallen überwiegend auf stichtagsbezo-
gen geringere Bestände auf den Kohlemisch- und -stapelplätzen beider Tagebaue.  

Vor allem ingenieurtechnische Leistungen zur Vorbereitung und in Begleitung von Investitions-
maßnahmen führten zu aktivierten Eigenleistungen von 0,8 Mio. € (Vorjahr: 0,7 Mio. €).  

Die sonstigen betrieblichen Erträge erreichten 25,7 Mio. € (Vorjahr: 32,7 Mio. €). Diese resul-
tierten wie im Vorjahr vor allem aus der Auflösung von Rückstellungen, der Erstattung von 
Energiesteuerbeiträgen sowie Erträgen aus Dieselpreissicherungsinstrumenten und der Auf-
arbeitung von Lagermaterial.  

Die Betriebsaufwendungen beliefen sich auf insgesamt 506,6 Mio. € (Vorjahr: 377,3 Mio. €). 

Der Materialaufwand lag um 51,1 Mio. € über dem Niveau des Vorjahres. Wesentlicher Treiber 
waren die Aufwendungen für den Strombezug, der infolge der Abschaltung des Kraftwerks 
Deuben Ende 2021 deutlich ausgeweitet werden musste. Daneben haben höhere Bezugskos-
ten zu Steigerungen bei den Aufwendungen für den Verbrauch von Heizöl, Kraftstoffen und 
CO2-Emissionszertifikaten geführt. Neben den Inflationswirkungen haben sich auch die erhöh-
ten Leistungsanforderungen in Mehraufwendungen bei den unter anderem durch die GALA-
MIBRAG-Service GmbH (GALA) erbrachten bergbaunahen Dienstleistungen sowie im Bereich 
Instandhaltung/Wartung niedergeschlagen. Gegenläufig wirkte sich der Wegfall der Trans-
porte für den Braunkohlenstaub aus. 

Der Personalaufwand liegt mit 96,8 Mio. € deutlich unter dem Niveau des Vorjahres von 
118,7 Mio. €, was einerseits auf die zum Jahreswechsel wirksam gewordene Reduzierung des 
Personalbestands zurückführbar ist. Andererseits waren die Personalaufwendungen des Vor-
jahres durch Zusatzaufwendungen aufgrund der Schließung des Standorts Deuben sowie 
darüberhinausgehender Maßnahmen zur Reduzierung des Personalbestands gekennzeich-

net.  

Die Abschreibungen erreichten 76,1 Mio. € (Vorjahr: 55,5 Mio. €), wobei in diesem Betrag au-

ßerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 0,4 Mio. € (im Vorjahr: 4,2 Mio. €) enthalten sind. 

Der Anstieg ist im Wesentlichen mit der Erfassung variabler Zahlungsverpflichtungen im Zu-

sammenhang mit dem Erwerb und der Nutzung des Bergwerkeigentums zu begründen. Der 

auf diesen Sachverhalt entfallende Abschreibungsbetrag beläuft sich auf 36,7 Mio. €, wobei 

ein Teilbetrag von 17,7 Mio. € die Jahre 2020 und 2021 betrifft. Des Weiteren waren im Er-

gebnis eines Niederstwerttests Abschreibungen auf die Bestände an Vorabraum in der Grö-

ßenordnung von 1,3 Mio. € (im Vorjahr: 7,2 Mio. €) vorzunehmen. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen einschließlich sonstiger Steuern bewegten sich mit 
145,9 Mio. € um 79,6 Mio. € deutlich über dem Niveau des Vorjahres. Ursächlich hierfür waren 
vor allem die Aufwendungen aus der Zuführung zu den bergrechtlichen Rückstellungen 
118,7 Mio. € (Vorjahr: 38,0 Mio. €), was in erster Linie dem signifikanten Anstieg der Inflati-
onsrate geschuldet ist. Darüber hinaus waren im Geschäftsjahr 2022 Einzelwertberichtigun-

gen auf Forderungen in Höhe von 2,2 Mio. € (Vorjahr: 6,4 Mio. €) zu bilden. 

Das Finanzergebnis vor Ergebnisabführungsverträgen belief sich auf 10,1 Mio. € (Vorjahr:           
-6,4 Mio. €). Die Verbesserung ist vor allem mit deutlich geringeren Zinsaufwendungen für 
langfristige Rückstellungen zu begründen.   
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MIBRAG wurde von GALA, die überwiegend als Dienstleister für die Unternehmen der MI-
BRAG-Gruppe fungiert, ein positives Ergebnis in Höhe von 0,3 Mio. € zugewiesen. Dagegen 
ist der Ergebnisbeitrag der Helmstedter Revier GmbH (HSR) in diesem Jahr in Höhe von 
4,8 Mio. € negativ, weil die Gesellschaft seit dem Auslauf der Sicherheitsbereitschaft in 2020 
bis auf Weiteres über keine nennenswerten Ertragsquellen verfügt. Positiv beeinflusst wurde 
das Ergebnis der HSR durch die Veräußerung der Anteile an der Norddeutsche Gesellschaft 
zur Ablagerung von Mineralstoffen mbH (norgam) an die Vorsorgegesellschaften der MIBRAG, 
die zum Zeitwert erfolgte. Hierdurch konnten die negativen Ergebniseeffekte aus dem inflati-
onsbedingten Anstieg der Rekultivierungsrückstellung in der HSR zum Großteil kompensiert 
werden.  

Unter Berücksichtigung vorgenannter Effekte ergab sich für MIBRAG im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr ein Verlust von 98,2 Mio. € (Vorjahr: 17,0 Mio. €), der aufgrund des bestehenden 
Ergebnisabführungsvertrages von der Muttergesellschaft auszugleichen ist.  

Zur Steuerung der Unternehmensentwicklung wird als bedeutsamster finanzieller Leistungsin-
dikator das EBITDA (vor Ergebnisabführungsverträgen der Tochterunternehmen) verwendet.  

Die Kennzahl hat sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:  

 2022 2021 

 Mio. € Mio. € 

Jahresergebnis vor Ergebnisabführung an JTSD -98,2 -17,0 

Ergebnisübernahmen GALA und HSR 4,5 3,1 

Finanzergebnis vor Ergebnisabführungsverträgen -10,1 6,4 

EBIT -103,8 -7,5 

Abschreibungen 76,1 55,5 

EBITDA -27,7 48,0 

Während die Planung für das Jahr 2022 von einem über dem Vorjahresniveau liegenden E-
BITDA ausging, war tatsächlich eine deutliche Verminderung zu verzeichnen. Die Hauptursa-
che liegt in den inflationsbedingt signifikant höheren Zuführungen zu den bergrechtlichen 
Rückstellungen, die den schon vergleichsweise hohen Wert des Vorjahres nochmals um 
80,7 Mio. € überschritten haben. Unter Berücksichtigung dieses Effektes lässt sich festhalten, 
dass MIBRAG im operativen Geschäft, ohne den Effekt aus der Zuführung zu den bergrecht-
lichen Rückstellungen, ein Ergebnisniveau erreichen konnte, das die Planannahmen übertrof-
fen hat. Wenngleich nicht alle Absatzverträge aufgrund der jeweiligen Preisvereinbarungen 
eine Teilhabe an den außerordentlichen Energiepreisentwicklungen ermöglichten, wurde doch 
ein gegenüber der Planung ausreichend großer Umsatzzuwachs realisiert, um die vor allem 
inflations-, aber auch leistungsgetriebenen Steigerungen der im Geschäftsjahr zahlungswirk-

samen betrieblichen Aufwendungen mehr als auszugleichen. 

Unter Berücksichtigung dieses Umstands ist die Geschäftsentwicklung trotz deutlicher Zielver-
fehlung als gut zu beurteilen.   
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Vermögenslage 

 

 31.12.2022 

Mio. € 

31.12.2021 

Mio. € 

Aktiva   

Anlagevermögen 328,7 322,1 

Vorabraum 14,2 14,9 

Umlaufvermögen (einschließlich RAP und aktivem  
   Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung) 659,6 511,8 

 1.002,5 848,8 

   

Passiva   

Eigenmittel (einschließlich Sonderposten) 353,1 326,3 

Mittel- und langfristige Fremdmittel 481,4 374,8 

Kurzfristige Fremdmittel 168,0 147,7 

 1.002,5 848,8 

 

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 153,7 Mio. € erhöht. Das Anlagevermö-
gen beträgt 328,7 Mio. € gegenüber 322,1 Mio. € im Vorjahr. Die im Geschäftsjahr 2022 getä-
tigten Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen beliefen sich auf 
55,3 Mio. €. Ein Teilbetrag von 36,7 Mio. € hiervon entfällt auf nachträgliche Anschaffungskos-
ten auf das Bergwerkseigentum, die im Berichtsjahr vollständig abgeschrieben wurden. Der 
Restbetrag betrifft vorrangig den Bergbaubereich und die Technischen Dienste. Darüber hin-
aus wurden 26,9 Mio. € in Finanzanlagen investiert, was ausschließlich mit der Dotierung der 
Vorsorgegesellschaften in Verbindung steht. Das Anlagevermögen ist in vollem Umfang durch 
Eigenmittel und langfristiges Fremdkapital gedeckt.  

Der Vorabraum ist in erster Linie bewertungsbedingt von 14,9 Mio. € auf 14,2 Mio. € zurück-
gegangen. 

Im Gegensatz dazu hat sich das Umlaufvermögen (einschließlich Rechnungsabgrenzungs-
posten und aktivem Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung) um 147,8 Mio. € 
erhöht. Dieser Anstieg resultiert vor allem aus der Forderung gegen die Muttergesellschaft auf 
Ausgleich des Verlustes für das Geschäftsjahr 2022, der Zunahme von Darlehensforderungen 
gegen die Muttergesellschaft sowie einer Erhöhung des Bestands an CO2-Emissionsrechten 
und liquiden Mittel.  

Die wesentlichen Veränderungen der Passivseite betreffen den Anstieg der bergbaubedingten 
Rückstellungen um 108,5 Mio. € sowie den Zuwachs der Verbindlichkeiten gegenüber verbun-
denen Unternehmen. Darüber hinaus hat sich das Eigenkapital der MIBRAG durch eine Ein-
lage der Muttergesellschaft in die sonstigen Kapitalrücklagen um 26,8 Mio. € erhöht. Die Ei-
genkapitalquote verringerte sich dennoch aufgrund der höheren Bilanzsumme auf 35,2 % 
(Vorjahr: 38,4 %).  
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Kapitalflussrechnung gemäß DRS 21 (Kurzfassung)6 

 2022 

Mio. € 

2021 

Mio. € 

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 65,0 53,8 

Cashflow aus der Investitionstätigkeit -44,6 -32,4 

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -0,2 -3,7 

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 20,2 17,7 

Finanzmittelfonds zu Beginn der Periode 36,1 18,4 

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 56,3 36,1 

 

Zu den Zielen des Finanzmanagements von MIBRAG gehören die Sicherung der Liquidität 
und deren effiziente Steuerung, der Erhalt der Finanzierungsfähigkeit des Unternehmens und 
deren Optimierung sowie die Sicherung einer soliden Unternehmensbonität.  

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit hat sich, trotz des deutlich schlechteren 
Jahresergebnisses, um 11,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr verbessert. Ursächlich hierfür ist 
der Anstieg bei den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus deutlich höheren Zuführun-

gen zu den Rückstellungen sowie höheren Abschreibungen. 

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit beinhaltet in Höhe von 54,0 Mio. € Nettoinvestitionen 
in das Anlagevermögen. Des Weiteren sind in diesem Posten auch erhaltene Beteiligungser-
träge in Höhe von 4,9 Mio. € sowie der positive Zahlungssaldo aus der kurzfristigen Liquidi-
tätsoptimierung innerhalb der MIBRAG-Gruppe enthalten. 

Im Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit waren für das Berichtsjahr nur die gezahlten Zin-
sen abzubilden.  

Im Ergebnis erhöhte sich der Finanzmittelbestand von 36,1 Mio. € auf 56,3 Mio. €. 

Die Finanzlage von MIBRAG war im abgelaufenen Geschäftsjahr stabil. Die eingegangenen 
Zahlungsverpflichtungen konnten jederzeit durch eine ausreichend hohe Liquidität bedient 

werden.  

  

 

6 Forderungen und Verbindlichkeiten aus kurzfristigen Geldanlagen von bzw. bei verbundenen Unternehmen sind nicht Bestandteil des Fi-

nanzmittelfonds. 
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Angaben gemäß § 6b EnWG 

Die Geschäftstätigkeit von MIBRAG lässt sich nach Maßgabe des EnWG in die Bereiche 
„Andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors“ und „Sonstige Tätigkeiten außerhalb 
des Elektrizitäts- und Gassektors“ klassifizieren. Die anderen Tätigkeiten innerhalb des 
Elektrizitätssektors umfassen die Erzeugung von Elektrizität, die überwiegend für den Betrieb 
der eigenen Tagebaue benötigt und nur zu einem geringen Teil an Dritte veräußert wird. Den 
Schwerpunkt der unternehmerischen Aktivität von MIBRAG bestimmen jedoch der Abbau und 
die Veräußerung von Rohbraunkohle, die als sonstige Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- 
und Gassektors im Sinne des EnWG einzuordnen sind.  

Die Darstellungen zum Geschäftsverlauf und der wirtschaftlichen Entwicklung von MIBRAG 
sind vor diesem Hintergrund entsprechend auf die für MIBRAG relevanten Tätigkeitsbereiche 
gemäß EnWG übertragbar.  

Chancen und Risiken 

Risikomanagementsystem 

Um Chancen und Risiken rechtzeitig zu erkennen, angemessen zu bewerten und frühzeitig 
wirksame Gegenmaßnahmen einleiten zu können, werden Steuerungs- und Kontrollinstru-
mente eingesetzt. Diese werden ständig weiterentwickelt und überprüft. So sollen unterneh-
merische Chancen systematisch erkannt und für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg ge-
nutzt werden. Ziel des Risikomanagements ist es, je nach Beeinflussbarkeit, die Eintritts-
wahrscheinlichkeit und Schadenshöhe von Risiken zu erkennen und durch geeignete Gegen-
maßnahmen zu mitigieren. 

Das zentrale Risikomanagement übernimmt im Unternehmen die Funktion der Koordinierung 
und Überwachung der in das operative Berichtswesen integrierten Risikofrühwarnung und         
-berichterstattung mit Hilfe eines regulären, datenbankgestützten Prozesses.  

Eine regelmäßige Analyse des Unternehmensumfeldes, die Analyse kritischer Risikofaktoren 
und der Informationsaustausch mit den Risikoverantwortlichen sichern eine stets aktuelle Be-
wertung wesentlicher und potenziell bestandsgefährdender Risiken und darauf aufbauend 
eine kritische Beurteilung und gegebenenfalls Anpassung der Gegenmaßnahmen. 
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Strategische Risiken und Chancen 

Trotz der Ausnahmesituation im Jahr 2022 erscheint zweifelhaft, dass die politischen Debatten 
über einen vorzeitigen Ausstieg aus der Kohleverstromung – „idealerweise“ bis 2030 – die 
energiewirtschaftlichen Realitäten anerkennen werden. Zwar werden immer ehrgeizigere Aus-
baupfade für die Erneuerbaren Energien formuliert und gesetzlich verankert, faktisch findet 
diese Beschleunigung jedoch nur auf dem Papier statt und spiegelt sich bisher nicht in den 
tatsächlichen Zubauraten im Bereich Windenergie an Land, Windenergie auf See und PV wi-
der. Zudem gibt es kein schlüssiges Konzept für die Sicherstellung der notwendigen Residu-
allast in Deutschland, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Die Bundesre-
gierung geht weiterhin davon aus, dass die Privatwirtschaft den notwendigen Zubau von 
Gaskraftwerken ohne zusätzliche Anreize rechtzeitig finanziert und dass für diese Gaskraft-
werke trotz Ukraine-Krieg auch das zusätzlich benötigte Erdgas zur Verfügung steht. Eine wei-
tere Beschleunigung des deutschen Kohleausstiegs kann nur dann verantwortungsvoll vollzo-
gen werden, wenn dadurch die Versorgungssicherheit und der erfolgreiche Strukturwandel 
nicht aufs Spiel gesetzt werden. Diese Voraussetzungen sind auf absehbare Zeit jedoch nicht 
gegeben. Trotzdem wächst mit dem Vorziehen des Kohleausstiegs im Rheinischen Revier auf 
2030 auch der politische Druck auf die ostdeutschen Braunkohlereviere. Vor diesem Hinter-
grund ist es umso wichtiger, dass die Bundesregierung die im KVBG angelegte Überprüfung 
des Kohleausstiegspfads vorbehaltlos und auf wissenschaftlicher Grundlage durchführt. Eine 
gleichrangige Berücksichtigung der Aspekte Wirtschaftlichkeit der Energieversorgung, Versor-
gungssicherheit, Sozialverträglichkeit und Klimaschutz muss hierfür die Grundlage bilden. Po-
sitiv zu bewerten ist der lokal- und landespolitische Rückhalt, den MIBRAG und das Mitteldeut-
sche Revier in dieser Sache genießen. Insbesondere die Ministerpräsidenten von Sachsen 
und Sachsen-Anhalt setzen sich konsequent für die Einhaltung des im KVBG verankerten 
Kohlekompromisses ein. Unabhängig von der deutschen Kohleausstiegsdebatte können sich 
potentiell auch andere ordnungspolitische Maßnahmen bzw. Reformen direkt oder indirekt ne-
gativ auf das Kerngeschäft von MIBRAG auswirken, beispielsweise durch Verschärfungen im 
Bereich des Klima- oder Immissionsschutzes oder durch staatliche Eingriffe in den Strom-
markt.  

Für die Entwicklung neuer Geschäftsfelder im Bereich Erneuerbarer Energien und grüner 
Wasserstoff sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen prinzipiell positiv zu bewerten. Die 
zahlreichen Gesetzesinitiativen in dem Bereich unterstreichen vor allem die energie- und kli-
mapolitische, aber auch die sicherheitspolitische Bedeutung des beschleunigten Erneuerba-
ren-Ausbaus. Die Bergbaufolgelandschaft bietet große Flächenpotentiale, die perspektivisch 
für die Nutzung von Erneuerbaren Energien genutzt werden sollen. Damit die gesetzgeberi-
schen Anstrengungen zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren die 
gewünschte Wirkung entfalten, müssen allerdings weitere Hemmnisse abgebaut werden. So 
reicht beispielsweise die personelle Ausstattung von Genehmigungsbehörden bisher nicht 
aus, um Verfahren zügig durchzuführen. Auch die Verfahren selbst sollten weiter verschlankt 
werden, um einem Planungs- und Genehmigungsstau vorzubeugen. Der für die Unterneh-
mensentwicklung von MIBRAG ebenfalls wichtige Hochlauf der grünen Wasserstoffwirtschaft 
sollte durch einen entsprechenden Rechtsrahmen gefördert werden. Eine zu starke Regulie-
rung gilt es dabei jedoch gerade in der ersten Hochlaufphase zu vermeiden, um eine erfolg-
reiche Entwicklung und Etablierung der grünen Wasserstoffwirtschaft nicht zu gefährden. Hier 
muss vor allem auf europäischer Ebene ein guter Mittelweg gefunden werden.  
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Produktion und Technik 

Durch zustandsbezogene Instandhaltung und eine zielgerichtete Ersatzteilvorhaltung wird 
dem ungeplanten Ausfall von Erzeugungs- und Förderanlagen vorgebeugt und gleichzeitig 
optimierte Reparaturdauern ermöglicht bzw. eine kurzfristige Störungsbehebung sicherge-
stellt. Typische bergbauliche Risiken konnten bisher durch eine ausreichend hohe Kapazitäts-
vorhaltung bei den Produktionsanlagen im Tagebau minimiert werden.  

Aus den Erkenntnissen von Störungen und externen Ereignissen werden Maßnahmen zur 
ständigen Verbesserung der Überwachungssysteme abgeleitet. An Bandanlagen werden Aus-
rüstungen zur Früherkennung von Gurtschäden getestet und bei erfolgreicher Erprobung in 
den Abraumbetrieben installiert. Pump- und Wasserrückhalteanlagen werden durch ein elekt-
ronisches Überwachungssystem gesteuert. Gegen Schäden durch Stromausfälle und Blitz-
schlag besteht ein Notstrom- und Überspannungsschutzkonzept. Die Geschäfts-, Produktions- 
und Überwachungsprozesse von der Planung über das Qualitätsmanagement bis hin zur 

Buchhaltung werden durch eng verzahnte Informationsverarbeitungssysteme unterstützt.  

Preisänderungs-, Liquiditäts- und Ausfallrisiken 

Zur Absicherung von Preisänderungsrisiken – insbesondere bei Emissionszertifikaten – wer-
den entsprechend unternehmensinterner Regelungen Forward-Geschäfte abgeschlossen. Ri-
siken aus Preisschwankungen bei den Betriebsstoffen, wie zum Beispiel Diesel, wird durch 
SWAP-Geschäfte Rechnung getragen. Aufgrund der guten Bonität unserer Hauptkunden ha-
ben Ausfall- beziehungsweise Liquiditätsrisiken eine untergeordnete Bedeutung. 

IT-Risiken 

Für den Umgang mit IT-Risiken hat MIBRAG einen verbindlichen Steuerungs- und Sicherheits-
prozess etabliert. Auf den Schutz gegen unbefugte Benutzung oder Beeinflussung der Daten-
verarbeitungssysteme zielen hohe Sicherheitsstandards und die kontinuierliche Sensibilisie-
rung und Schulung der Nutzer. Investitionen in die Modernisierung von Hard- und Software 
halten die Informationstechnologien auf dem marktüblichen Niveau.  

Rechtliche Risiken 

Es bestehen derzeit keine Risiken aus Rechtsstreiten, die einen wesentlichen Einfluss auf die 
gegenwärtige oder künftige Entwicklung des Unternehmens entfalten. 

Gesamtrisikoeinschätzung 

Für MIBRAG ergaben sich im Berichtsjahr weder durch Einzelrisiken noch durch aggregierte 
Risikopotentiale Bestandsgefährdungen. Diese sind derzeit auch nicht erkennbar, so dass der 
Fortbestand des Unternehmens nicht gefährdet ist. 
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Prognosebericht 

Eintritt der Prognoseerwartungen des Vorjahres 

Die Erlöse aus dem Absatz von Rohbraunkohlen und die Umsatzerlöse aus der Elektroener-
gieabgabe haben sich aufgrund des kriegsbedingten starken Anstiegs des Strompreisniveaus 
besser als geplant entwickelt. 

Gegenläufig wirkten sich im Bereich der Materialaufwendungen vor allem inflationsbedingte 
deutliche Preissteigerungen bei nahezu allen Einsatzstoffen und bezogenen Leistungen aus. 
Zudem verursachten die gegenüber der Planung erhöhten nachfrageinduzierten Leistungsbe-
darfe eine mengenbedingte Überschreitung der Materialaufwendungen.  

Der signifikante Anstieg der Inflationsrate im Jahr 2022 in Verbindung mit den stark nach oben 
korrigierten Inflationserwartungen für die künftigen Jahre führten zu einem Nachdotierungser-
fordernis bei den Rekultivierungsverpflichtungen in einer nicht annähernd absehbaren Dimen-
sion. 

Damit bleibt festzuhalten, dass sich bei den Einzelpositionen der Gewinn- und Verlustrech-
nung kriegsbedingt teilweise deutliche Abweichungen zu den Planansätzen ergeben, die bei 
gesamthafter Betrachtung zumindest in operativer Hinsicht eine positive Wirkung entfaltet ha-

ben.  

Künftige Entwicklung 

Die Geschäftsentwicklung von MIBRAG wird auch in den nächsten Jahren noch maßgeblich 
durch die Entwicklung des Rohkohleabsatzes bestimmt. Mit Blick auf die Entwicklung der 
Strompreise, die dem weiterhin steigenden Einspeisevolumen erneuerbarer Energien geschul-
det zunehmend volatil sind, und der Preise für CO2-Emissionszertifikate ist auch für die nahe 
Zukunft davon auszugehen, dass die Betreiber die Fahrweise ihrer Kraftwerke weiter optimie-
ren und konsequent an die Marktbewegungen anpassen. Dieses Verhalten ist zwangsläufig 
mit einem weiterhin verstärkt schwankenden Rohkohleabsatz für MIBRAG verbunden und 
stellt damit angesichts der für Bergbauunternehmen typischen Kostenstruktur mit überwiegend 
von der Produktionsmenge unabhängigen Kosten eine der größten Herausforderungen für die 
wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens dar. 

Daneben ist die anhaltende politische Debatte auf europäischer und nationaler Ebene um die 
Energiewende im Allgemeinen und um die Zukunft der Braunkohlenverstromung im Speziellen 
vor allem im mittel- und langfristigen Zeithorizont einer der größten Unsicherheitsfaktoren.  

Die aktuellen Marktdaten lassen für das Geschäftsjahr 2023 weiterhin gute Einsatzbedingun-
gen für Braunkohlenkraftwerke erwarten, weshalb MIBRAG von einem Betrieb der beiden Ta-
gebaue an deren Kapazitätsgrenze ausgeht. 

Umsatzseitig sollte dies vor allem aufgrund der den Absatzverträgen zugrundeliegenden Preis-
vereinbarungen mit einer leichten Erhöhung der Erlöse verbunden sein. Demgegenüber ist 
aufgrund weiterer Preissteigerungen auf den Beschaffungsmärkten sowie einer anstehenden 
Tarifrunde auch mit einem Anstieg der Material- und Personalkosten zu rechnen. 



Allerdings sollten die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, die in 2022 durch die inflations- 

bedingt notwendige Aufstockung der Rekultivierungsverpflichtungen signfikant anstiegen, 

deutlich zurückgehen. 

Vor diesem Hintergrund geht die Planung für 2023 davon aus, dass sich sowohl EBITDA als 

auch Jahresergebnis vor Ergebnisabführung an die Muttergesellschaft merklich gegenüber 

2022 verbessern und positive Werte ausweisen werden. 

Für das kommende Geschäftsjahr ist ein Investitionsvolumen in der Größenordnung von 

35,0 Mio. € vorgesehen, welches hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Betrieb der bei- 

den Tagebaue und der Erfüllung von Umweltschutzauflagen steht. Daneben wird die Dotierung 

der Vorsorgegesellschaften weiterhin planmäßig erfolgen. Die Investitionen sowie die Einla- 

gen in die Vorsorgegesellschaften werden aus dem operativen Cashflow finanziert. 

Die Zielsetzung der Folgejahre besteht trotz aller Unwägbarkeiten darin, nachhaltig positive 

Ergebnisse zu erwirtschaften und die finanzielle Ausstattung des Unternehmens dauerhaft zu 

sichern, um die Transformation des Unternehmens weiter vorantreiben zu können. 

Zeitz, den 13. März 2023 

Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH 

    

  

{ 

  

Dr. Armin Eichholz Dr. Dirk Schröter 
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Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH, Zeitz

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva Passiva

31.12.2022 Vorjahr 31.12.2022 Vorjahr
EUR TEUR EUR TEUR

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Gezeichnetes Kapital 30.700.000,00 30.700
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche 
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 6.149.511,31 7.004 II. Kapitalrücklage 322.413.132,41 295.613

353.113.132,41 326.313
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, Verlegungsarbeiten und Bergwerkseigentum 39.185.029,02 39.855 B. Sonderposten für Investitionszulagen und -zuschüsse 10.054,30 12
2. Bauten 35.626.481,76 39.706
3. Tagebauaufschlüsse 18.062.224,38 20.352 C. Rückstellungen
4. Technische Anlagen und Maschinen 136.023.787,28 148.628 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2.256.979,00 2.264
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.946.589,46 22.119 2. Rückstellungen für ökologische Altlasten und bergbaubedingte 
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 8.257.503,22 6.888 Verpflichtungen 469.953.061,00 361.452

258.101.615,12 277.548 3. Sonstige Rückstellungen 50.751.486,11 56.169
522.961.526,11 419.885

III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 52.814.625,91 25.890 D. Verbindlichkeiten
2. Beteiligungen 11.654.642,94 11.654 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 15.301.647,21 6.849

64.469.268,85 37.544 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 103.667.968,92 82.253
328.720.395,28 322.096 3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 

Beteiligungsverhältnis besteht 1.607.351,84 1.511
B. Vorabraum 14.182.770,00 14.910 4. Sonstige Verbindlichkeiten 5.884.291,52 11.933

davon aus Steuern: EUR 1.721.978,91
C. Umlaufvermögen (Vorjahr: TEUR 6.068)

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 17.056,54
I. Vorräte (Vorjahr: TEUR 116)
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 31.669.750,94 27.672 126.461.259,49 102.546
2. Fertige Erzeugnisse 4.815.611,90 5.572
3. Emissionsberechtigungen 38.742.301,40 25.470 E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 4

75.227.664,24 58.714

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 32.668.589,55 31.818
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 478.801.524,29 371.261
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-

verhältnis besteht 831.203,85 1.013
4. Sonstige Vermögensgegenstände 4.605.321,93 2.379

516.906.639,62 406.471

III. Wertpapiere
Sonstige Wertpapiere 8.367.130,35 0

IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 56.326.112,72 36.136
656.827.546,93 501.321

D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.632.948,10 2.089

E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 182.312,00 8.344
1.002.545.972,31 848.760 1.002.545.972,31 848.760

o



Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH, Zeitz

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

2022 Vorjahr

EUR TEUR

1. Umsatzerlöse 376.650.504,55 338.068

2. Verminderung des Bestands an Vorabraum 

und fertigen Erzeugnissen -424.452,32 -1.711

3. Andere aktivierte Eigenleistungen 816.157,93 756

4. Sonstige betriebliche Erträge 25.725.993,07 32.667

5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 47.809.688,37 48.352

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 140.019.950,61 88.363

187.829.638,98 136.715

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 76.034.542,73 94.364

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 

und für Unterstützung 20.735.062,73 24.365

davon für Altersversorgung: EUR 2.290.024,86

(Vorjahr: TEUR 3.016)

96.769.605,46 118.729

7. Abschreibungen 

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des

 Anlagevermögens und Sachanlagen 74.830.878,48 48.339

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,

soweit diese die in der Kapitalgesellschaft 

üblichen Abschreibungen überschreiten 1.263.342,00 7.190

76.094.220,48 55.529

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 139.116.246,99 58.732

9. Erträge aus Beteiligungen 4.897.697,71 8.314

davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00

(Vorjahr: TEUR 4.281)

10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 353.520,17 331

11. Aufwendungen aus Verlustübernahme 4.801.775,34 3.421

12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 7.491.116,94 5.791

davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 7.262.642,59

(Vorjahr: TEUR 5.401)

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.222.995,95 20.483

davon an verbundene Unternehmen: EUR 215.003,44

(Vorjahr: TEUR 286)

davon Aufwendungen aus der Aufzinsung: EUR 1.795.649,00

(Vorjahr: TEUR 19.983)

14. Ergebnis vor Steuern/Ergebnis nach Steuern -91.323.945,15 -9.393

15. Sonstige Steuern 6.842.532,78 7.573

16. Erträge aus Verlustübernahme -98.166.477,93 -16.966

17. Jahresergebnis 0,00 0
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Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH, Zeitz 
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I. Grundlagen des Jahresabschlusses  

Die MIBRAG – Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH mit Sitz in Zeitz (Amtsgericht 

Stendal, HRB 207574), hat ihren Jahresabschluss nach den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB des 

Handelsgesetzbuches (HGB) sowie nach den Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. 

Es gelten die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften. 

Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorschriften des § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die allge-

meinen Grundsätze der Gliederung, im § 265 HGB formuliert, fanden Beachtung. 

Die Gliederung der Bilanz wurde um bergbautypische Sachverhalte wie z. B. Tagebauauf-

schluss, Vorabraum sowie bergbaubedingte Rückstellungen ergänzt und diese im Anhang ge-

sondert erläutert. 

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 berücksichtigt, wie auch schon die Jahresab-

schlüsse der beiden vorangegangenen Geschäftsjahre, weiterhin das am 3. Juli 2020 durch 

den Deutschen Bundestag und den Bundesrat verabschiedete Kohleverstromungsbeendi-

gungsgesetz (KVBG), das am 14. August 2020 in Kraft getreten ist und den schrittweisen Aus-

stieg aus der Kohleverstromung in Deutschland bis Ende 2038 gesetzlich fixiert. Für  

MIBRAG hat dieser Rechtsrahmen weitreichende Konsequenzen, da aufgrund der festgeleg-

ten Stilllegungszeitpunkte für die Braunkohlenkraftwerke auch die verbundenen Tagebaube-

triebe vorzeitig enden. Entsprechend den gesetzlichen Regelungen muss das Kraftwerk Lip-

pendorf im Freistaat Sachsen, das aus dem Tagebau Vereinigtes Schleenhain beliefert wird, 

spätestens zum 31. Dezember 2035 die Kohleverstromung einstellen. Für das Kraftwerk Sch-

kopau in Sachsen-Anhalt, welches aus dem Tagebau Profen beliefert wird, wurde der späteste 

Stilllegungszeitpunkt auf den 31. Dezember 2034 festgelegt. In der Folge wurden bereits im 

Jahr 2020 insbesondere die Ansammlung von Rückstellungen sowie die Nutzungsdauern von 

Sachanlagen auf diese Zeitpunkte angepasst. 

Trotz des im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung angekündigten vorgezogenen Koh-

leausstieges bis zum Jahr 2030 hält MIBRAG an dem im KVBG definierten Ausstiegszeitpunkt 

für die Braunkohleverstromung in 2034/2035 fest, da einerseits die für einen beschleunigten 

Kohleausstieg notwendigen vielfältigen Anpassungen und Aufbauprojekte im Energiesektor 

nur schwer realisierbar sein werden. Andererseits nimmt die Braunkohlegewinnung und -ver-

stromung besonders seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 eine wichtige 

Rolle für die Gewährleistung der Versorgungssicherheit ein. So unterblieb auch die in § 54 

KVBG zum 15. August 2022 vorgesehene Überprüfung des gesetzlichen Kohleausstiegspfads 

aufgrund der angespannten Situation auf dem Energiemarkt.  

 

Aus diesen Gründen sind im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 keine weiteren Anpas-

sungen bezüglich der Tagebaulaufzeiten und Nutzungsdauern der Sachanlagen vorgenom-

men worden.  

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 

HGB aufgestellt.  
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II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Be-

wertungsmethoden maßgebend. 

 Anlagevermögen 

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen wur-

den zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert und entsprechend den betriebsge-

wöhnlichen Nutzungsdauern grundsätzlich unter Anwendung der amtlichen AfA-Tabellen li-

near abgeschrieben. Dabei wurden grundsätzlich die Mindestsätze gewählt, sofern durch den 

Kohleausstieg keine kürzeren Nutzungsdauern anzusetzen waren. Bei der Bemessung der 

Nutzungsdauer wurden die Festlegungen des Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes ent-

sprechend berücksichtigt und, soweit erforderlich, angepasst. Die Herstellungskosten enthal-

ten dabei Material- und Fertigungseinzelkosten sowie angemessene Teile der Material- und 

Fertigungsgemeinkosten einschließlich des Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit die-

ser durch den Herstellungsprozess veranlasst ist. 

Im Fall dauerhafter Wertminderungen werden darüber hinaus außerplanmäßige Abschreibun-

gen vorgenommen. 

 Geringwertige Anlagegüter  

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis zu 0,8 T€ werden im Jahr 

des Zugangs voll abgeschrieben, ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. 

 Finanzanlagen 

Die Bilanzierung von Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten bzw. zum Nennwert. Im 

Fall dauerhafter Wertminderungen werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. 

 Vorabraum 

Bei Vorabraum handelt es sich um eine Vorleistung auf die Mineralgewinnung kommender 

Perioden. Die dafür aufgewendeten Kosten sind somit Teil zukünftiger Herstellungskosten und 

als solche zu aktivieren. Die als Vorleistung einzuordnende Vorabraummenge übersteigt das 

planungs- und förderbedingte Soll-Böschungssystem. Der Abraum im Rahmen des Soll-Bö-

schungssystems stellt den technischen und absatzplanungsrelevanten Mindestabraum der ak-

tuellen Abrechnungsperiode dar und somit keine wirtschaftliche Vorleistung auf die Mineralge-

winnung kommender Perioden. Dementsprechend werden Kosten des Abraums im Rahmen 

des Soll-Böschungssystems nicht aktiviert.  
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In die Herstellungskosten des Vorabraums werden nur die Gewinnungskosten einbezogen. 

Diese beinhalten Einzelkosten sowie angemessene Gemeinkosten und durch die Gewinnung 

verursachte Abschreibungen. Auf Grundlage einer über einen Zeitraum von fünf Jahren ermit-

telten Normalauslastung für die bei der Vorabraumgewinnung genutzten Großgeräte erfolgt 

eine Eliminierung von Leerkosten ausschließlich dann, wenn die Normalauslastung im Ge-

schäftsjahr um mehr als 10 % unterschritten worden ist.  

Im Geschäftsjahr 2022 wurden weitere Abschreibungen auf den zum Abschlussstichtag nied-

rigeren beizulegenden Wert in Höhe von 1.263 T€ (Vorjahr: 7.190 T€) vorgenommen, die unter 

dem Posten Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit 

diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten, ausgewiesen 

sind. 

 Vorräte 

Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind zu gleitenden Durchschnittspreisen un-

ter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet. 

Der Bestand an geförderter Rohbraunkohle ist an den Kohle-Misch- und Stapelplätzen zum 

Stichtag 31. Dezember 2022 zu Herstellungskosten bewertet. Diese beinhalten hauptsächlich 

Personalkosten, Energiekosten, Instandhaltungskosten, Serviceleistungen und Abschreibun-

gen zur Kohlegewinnung sowie anteilige Rückstellungszuführungen, Material- und Fertigungs-

gemeinkosten. 

Einbezogen sind dabei im Wesentlichen alle Kosten der Kostenstellen für Tagebaugroßgeräte, 

der entsprechenden Bandanlagen, der Wasserhebung, Kostenstellen der Aus- und Vorrich-

tung sowie der entsprechenden Produktionskostenstellen. 

Die Bilanzierung der Emissionsberechtigungen unter den Vorräten erfolgt gemäß IDW RS 

HFA 15. Bei der Bewertung der Anschaffungskosten der zum Stichtag im Bestand ausgewie-

senen entgeltlich erworbenen Emissionsberechtigungen wurde von der Anwendung des Lifo-

Verbrauchsfolgeverfahrens im Vorjahr auf die Bewertung zum gewogenen Durchschnittswerts 

im Berichtsjahr übergegangen, wobei unverändert das strenge Niederstwertprinzip Beachtung 

findet. Der gemäß § 284 Abs. 2 Nr. 3 HGB anzugebende Unterschiedsbetrag zum letzten vor 

dem Abschlussstichtag bekannten Marktpreis beträgt 23.243 T€. Sofern zum Bilanzstichtag 

unentgeltlich erworbene Emissionsrechte im Bestand sind, werden diese in Ausübung des be-

stehenden Wahlrechtes lediglich mit einem Erinnerungswert angesetzt. Für die verbrauchten 

Emissionsberechtigungen wurde eine Rückstellung in korrespondierender Höhe gebildet. 

 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit den Nennbeträgen erfasst. Er-

kennbaren Risiken wurde durch Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Darüber hin-

aus ist durch pauschalierte Wertberichtigungen das allgemeine Kreditrisiko berücksichtigt. 
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 Wertpapiere 

Wertpapiere des Umlaufvermögens sind gemäß § 253 Abs. 4 S. 2 HGB mit dem niedrigeren 

beizulegenden Wert zum Bilanzstichtag bilanziert, sofern dieser den Börsen- oder Marktpreis 

unterschreitet. 

 Flüssige Mittel 

Flüssige Mittel sind zum Nennwert bilanziert. 

 Rechnungsabgrenzungsposten 

Die Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Auszahlungen bzw. Einzahlungen vor dem Bi-

lanzstichtag, die Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Zeitpunkt darstel-

len.  

 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 

 

Die Bewertung des Deckungsvermögens für auszuweisende Verpflichtungen aus Pensionen 

und Altersteilzeit erfolgt zum beizulegenden Zeitwert. Dieser wird mit den jeweils zu Grunde 

liegenden Verpflichtungen gemäß § 246 Abs. 2 HGB verrechnet. Entsprechend wird mit den 

zugehörigen Aufwendungen und Erträgen aus Zinseffekten und aus dem zu verrechnenden 

Vermögen verfahren. Ein sich ergebender Verpflichtungsüberhang wird unter den Rückstel-

lungen erfasst. Sofern sich ein die Verpflichtungen übersteigender beizulegender Zeitwert des 

Deckungsvermögens ergibt, wird dieser als „Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögens-

verrechnung“ auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen. 

 Eigenkapital 

Das Eigenkapital wird zum Nennwert bilanziert. 

 Sonderposten für Investitionszulagen  

Die in der Vergangenheit erhaltenen Investitionszulagen werden als Sonderposten passiviert 

und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der einzelnen bezulagten Wirt-

schaftsgüter ergebniswirksam aufgelöst. 

 Rückstellungen  

Die Bewertung der Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste 

aus schwebenden Geschäften erfolgt gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB mit dem nach kauf-

männischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag und beinhaltet zukünftige Preis- und 

Kostensteigerungen. 
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Langfristige Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten werden gemäß § 253 

Abs. 2 Satz 1 HGB abgezinst. Das Ergebnis aus der Änderung des Abzinsungssatzes im Ver-

gleich zum Vorjahr wird im Finanzergebnis ausgewiesen. 

Grundlage für die Bewertung der auszuweisenden Rückstellungen für die Sanierung der Ta-

gebaurestlöcher waren durch unabhängige Ingenieurbüros in den Jahren 2019 und 2020 er-

stellte Bewertungsgutachten. Für beide Tagebaue Profen sowie Vereinigtes Schleenhain wur-

den diese Gutachten bezüglich der geplanten Kohleförderung entsprechend den Vorgaben 

des KVBG bis zu den Jahren 2034 bzw. 2035 fortgeschrieben. Die Zuführung zur Rückstellung 

erfolgte, wie in den Vorjahren, ratierlich in Abhängigkeit vom Gesamtsanierungsaufwand so-

wie von der anteiligen Kohleförderung des Geschäftsjahres am Feldesinhalt auf Basis der ge-

planten Gesamtkohleförderung. 

Die im sonstigen betrieblichen Aufwand erfassten Aufwendungen aus der Zuführung zu den 

bergrechtlichen Rückstellungen betragen im abgelaufenen Geschäftsjahr insgesamt 

118.657 T€ (Vorjahr: 37.968 T€). Der Anstieg ist im Wesentlichen auf die erhöhte Inflationsrate 

in 2022 sowie die deutlichen höheren Inflationserwartungen für die Folgejahre zurückzuführen. 

Bezüglich der Ableitung der Inflationserwartungen wurde im Gegensatz zu den Vorjahren, in 

denen eine aus dem Durchschnitt der Inflationsraten der jeweils vergangenen sieben Jahre 

abgeleitete Inflationsrate für künftige Zeiträume angewendet wurde, in diesem Abschluss erst-

mals auf die Inflationsprognose der Bundesbank vom Dezember 2022 für die Jahre 2023 bis 

2025 sowie für die Folgejahre auf das langfristige Inflationsziel von 2 % der europäischen 

Zentralbank abgestellt. 

Der Ausweis der im Vorjahr erstmals gebildeten Rückstellung für den Rückbau des Kraftwerk-

standortes Deuben (Vorjahr: 10.462 T€) erfolgt zum Bilanzstichtag nicht mehr als bergbaube-

dingte, sondern als sonstige Rückstellung. Grundlage hierfür ist die im Berichtszeitraum fest-

gestellte, mit einem Abrissverbot verbundene Denkmaleigenschaft des Kraftwerkskomplexes, 

so dass die Rückstellung lediglich für Sicherungsmaßnahmen in Höhe von 4.637 T€ fortzufüh-

ren war. 

MIBRAG hat 2018 mit dem Sächsischen Oberbergamt (SOBA), Freiberg, und mit dem Lan-

desamt für Geologie und Bergwesen (LAGB), Halle (Saale), Vorsorgevereinbarungen zur Ab-

sicherung der Aufwendungen für die Wiedernutzbarmachung der Tagebaue abgeschlossen. 

Entsprechend den abgeschlossenen Vereinbarungen ist der Aufbau eines Sondervermögens 

zur finanziellen Absicherung des späteren Liquiditätsbedarfs vorgesehen, das sukzessive in 

von der MIBRAG in 2020 gegründete Vorsorgegesellschaften durch Übertragung bestimmter 

Vermögensgegenstände eingebracht werden soll. Das Sondervermögen einschließlich der 

aus ihm generierten Erlöse ist an den Freistaat Sachsen bzw. das Land Sachsen-Anhalt ver-

pfändet. Die Dotierung der Vorsorgegesellschaften erfolgt planmäßig auf Grundlage der Vor-

sorgevereinbarungen. 
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Die Berechnung der Pensionsrückstellungen erfolgte mittels versicherungsmathematischer 

Gutachten entsprechend § 249 Abs. 1 i.V.m. § 253 Abs. 1 HGB unter Anwendung der Projec-

ted Unit Credit-Methode. Dabei wurden die Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck 

und ein Rechnungszins von 1,78 % p.a. (Vorjahr: 1,9 % p.a.) zugrunde gelegt. Zur Absiche-

rung der Zusagen wurden Rückdeckungsversicherungen abgeschlossen. Soweit die Voraus-

setzungen des § 246 Abs. 2 HGB vorliegen, erfolgt eine saldierte Darstellung der Rückstellung 

mit den entsprechenden Aktivwerten der Rückdeckungsversicherung.  

Für die bei der Allianz-Versicherungs AG rückgedeckte Pensionszusage sind im Geschäftsjahr 

erstmals spezielle Annahmen gemäß IDW RH FAB 1.021 für kongruente Bestandteile zwi-

schen Pensionsverpflichtungen und Rückdeckungsversicherungen anzuwenden. Die Bewer-

tung erfolgte als Aktivprimat auf Basis der Gesamtverzinsungserwartung der Rückdeckungs-

ansprüche. Den Erfüllungsansprüchen gemäß IDW RH FAB 1.021 von 2.564 T€ stehen Erfül-

lungsansprüche ohne Anwendung dieses Rechnungslegungshinweises von 2.819 T€ gegen-

über (§ 249 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. 253 Abs. 1 Satz 2 und 3 HGB). 

Deputatansprüche, die sich aus dem bestehenden Tarifvertrag ableiten, sind unter den Rück-

stellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen bilanziert. Die Ermittlung der Rückstel-

lungen für Jubiläumszuwendungen, Deputatverpflichtungen und Versorgungszusagen erfolgte 

ebenfalls auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen. 

Der der Bewertung der Pensionsverpflichtungen und Deputatanwartschaften zugrundelie-

gende Rechnungszinsfuß ist gemäß § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB mit dem durchschnittlichen 

Marktzinssatz, der sich aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren ergibt, ermittelt worden.  

Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des ent-

sprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren 

und dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen 

Marktzinssatzes aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren beträgt zum Bilanzstichtag 

79 T€ (Vorjahr: 285 T€). Gemäß § 253 Abs. 6 HGB unterliegt dieser Betrag einer Ausschüt-

tungssperre. 

 Verbindlichkeiten 

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zu den Erfüllungsbeträgen. 

 Währungsumrechnung 

Auf fremde Währung lautende kurzfristige Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wer-

den gemäß § 256a HGB mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag umgerechnet. 
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III. Erläuterungen zur Bilanz 

 

1. Anlagevermögen 

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist in Anlage 2 zum Anhang „An-

lagenspiegel“ dargestellt. 

Im Geschäftsjahr erfolgten gemäß § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB außerplanmäßige Abschreibun-

gen in Höhe von 374 T€ (Vorjahr: T€ 4.171). Darüber hinaus stellen 17.725 T€ periodenfremde 

Abschreibungen auf entgeltlich erworbene Bergwerkrechte der Jahre 2020 und 2021 dar, die 

im Zusammenhang mit einer Anpassung des Privatisierungsvertrages im Geschäftsjahr 2022 

stehen.  

2. Finanzanlagen 

Die Erhöhung der Finanzanlagen um 26.925 T€ steht überwiegend mit der planmäßigen Do-

tierung der mit den Landesbergämtern SOBA und LAGB vereinbarten Einlagen in die Tage-

bau Profen GmbH & Co. KG sowie in die Tagebau Schleenhain GmbH & Co. KG im Zusam-

menhang. Die Anteile an den Vorsorgegesellschaften werden jeweils durch die MIBRAG ge-

halten.  

Aufstellung des Anteilsbesitzes nach § 285 Nr. 11 HGB: 

 
Eigen- 
kapital Beteiligung Ergebnis 

Beteili-
gungs- 

buchwert 
 T€ % T€ T€ 

 Verbundene Unternehmen     
GALA-MIBRAG-Service GmbH, Elsteraue1 3.695 100 354 2.926 
MIBRAG Consulting International GmbH, Zeitz 547 100 -183 25 
Bohr & Brunnenbau GmbH, Elsteraue 1.104 100 503 607 
Helmstedter Revier GmbH, Büddenstedt2 25 100 -4.802 0 
Tagebau Profen GmbH & Co KG 24.935 100 497 24.441 
Tagebau Schleenhain GmbH & Co. KG 25.146 100 508 24.641 
MIBRAG Profen GmbH 20 100 -2 25 
MIBRAG Schleenhain GmbH 21 100 -1 25 
Zukunft I GmbH 19 100 -2 25 
Zukunft XIII GmbH 22 100 -3 25 
Zukunft XIV GmbH 21 100 -2 25 
Zukunft XV GmbH 23 100 -2 25 
Zukunft XVI GmbH 23 100 -2         25 
-    52.815 
  

 

1 Ergebnis vor Ergebnisabführung 

2 Ergebnis vor Ergebnisabführung 



 

9 

     
     

 
Eigen- 
kapital Beteiligung Ergebnis 

Beteili-
gungs- 

buchwert 
 T€ % T€ T€ 
 Beteiligungen3     
MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsor- 
   gung GmbH, Braunsbedra 25.660 50 9.773 6.741 
Ingenieurbüro für Grundwasser GmbH, Leipzig 313 27,3 41 61 
Fernwärme GmbH Hohenmölsen-Webau,  
   Hohenmölsen 8.533 48,9 374 4.850 
Südzucker AG, Mannheim  2.004.521 0,0 89.143           3 
    11.654 

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben Fälligkeiten von bis zu einem Jahr.  

Die innerhalb der Forderungen gegen verbundene Unternehmen ausgewiesenen Forderun-

gen gegen den Gesellschafter betragen 463.924 T€ (Vorjahr: 356.567 T€) und betreffen neben 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (7 T€, Vorjahr: 0 T€) und sonstigen Forderun-

gen (3.417 T€, Vorjahr: 1.327 T€) im Wesentlichen Darlehensforderungen auf Grund konzern-

interner Finanzierungsmaßnahmen in Höhe von 362.334 T€ (Vorjahr: 338.194 T€). Weiterhin 

werden Ausgleichsansprüche gemäß dem zwischen MIBRAG und der Gesellschafterin JTSD 

Braunkohlebergbau GmbH abgeschlossenen Ergebnisabführungsvertrag vom 19. November 

2009 in Höhe von 98.166 T€ ausgewiesen, welche das Ergebnis des laufenden Geschäftsjah-

res der MIBRAG betreffen.  

Die übrigen Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen im Wesentlichen Forde-

rungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 12.736 T€ (Vorjahr: 11.011 T€) sowie 

Darlehensforderungen nebst Zinsen, sonstigen Forderungen und Forderungen aus Ergeb-

nisabführungsverträgen mit Tochterunternehmen von 2.142 T€ (Vorjahr: 3.683 T€).  

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen haben in Höhe von 273 T€ (Vorjahr: 

423 T€) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Die innerhalb der Forderungen gegen den 

Gesellschafter ausgewiesene Darlehensforderung in Höhe von 319.558 T€ wird gemäß Dar-

lehensvertrag bis auf Weiteres zur Verfügung gestellt. Das Darlehen kann mit einer Frist von 

einem Kalendermonat zum Ende des Kalenderjahres gekündigt werden und endet automa-

tisch bei Beendigung des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages. Weitere Darlehensfor-

derungen gegen den Gesellschafter in Höhe von 20.000 T€ sind grundsätzlich zum Ende des 

Kalenderjahres fällig, wobei sich die Laufzeit automatisch jeweils um ein weiteres Jahr verlän-

gert, sofern der Vertrag nicht mit einer Frist von einem Kalendermonat zum Ende des Kalen-

derjahres gekündigt wird. 

  

 

3
 Angaben gemäß Jahresabschluss 2021 der Beteiligungsgesellschaften 
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Die kurzfristigen Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis be-

steht, betreffen Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Forderungen. 

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind rechtlich noch nicht entstandene Vorsteuer-

ansprüche von 612 T€ (Vorjahr: 788 T€) berücksichtigt. In dieser Position sind sonstige Ver-

mögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr in Höhe von 107 T€ (Vorjahr: 

118 T€) enthalten. 

4. Rechnungsabgrenzungsposten 

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält neben abzugrenzenden Beträgen für War-

tungs- und Serviceleistungen insbesondere Vorauszahlungen auf archäologische Leistungen 

in Höhe von 949 T€, die durch planmäßige jährliche Auflösung nach Leistungsfortschritt auf-

wandswirksam erfasst werden.  

5. Eigenkapital 

Das Stammkapital beträgt 30.700 T€ und wurde in voller Höhe erbracht. 

Im Geschäftsjahr leistete der Gesellschafter eine Einlage in die Kapitalrücklage von 26.800 T€.  

6. Sonderposten 

Der Sonderposten wurde im Geschäftsjahr in Höhe von 2 T€ planmäßig aufgelöst.  
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7. Rückstellungen 

Die Zusammensetzung der Rückstellungen ist aus nachfolgender Übersicht ersichtlich: 

 

 

31.12.2022 

T€ 

 31.12.2021 

T€ 

Rückstellungen für ökologische Altlasten und bergbau- 

   bedingte Verpflichtungen 

 

469.953 

  

361.452 

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 

Verpflichtungen 2.257 

 

2.264 

Sonstige Rückstellungen 50.752  56.169 

davon:    

Rückgabe von Emissionsberechtigungen 16.569  25.373 

Ungewisse Verbindlichkeiten 15.730  3.588 

Aufstockung Anpassungsgeld und ähnliche Verpflichtungen 12.613  21.628 

Erfolgsabhängige Vergütung 4.821  4.635 

Arbeitsjubiläen 784  931 

Drohende Verluste 235  0 

Altersteilzeit             0            14 

 522.962  419.885 

 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 

 

Angaben zur Verrechnung nach § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB 

 T€ 

Erfüllungsbetrag der verrechneten Schulden 7.119 

Beizulegender Zeitwert des Deckungsvermögens 5.044 

Betrag nach Saldierung 2.075 

  

davon:   

   Aktiver Unterschiedsbetrag nach Vermögenssaldierung 182 

   Pensionsrückstellungen 2.257 

  

Verrechnete Aufwendungen und Erträge 

   davon Erträge 

   davon Aufwendungen 

-90 

33 

-123 
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 Rückstellung für Aufstockung Anpassungsgeld und ähnliche Verpflichtungen 

Die Rückstellung betrifft einerseits die Aufstockung von Lohnersatzleistungen (Anpassungs-

geld), die im Anwendungsbereich der hierzu erlassenen Richtlinie vom 3. September 2020 

gewährt werden. Sie berücksichtigt Zahlungen an ältere Mitarbeiter bis zu deren frühestmög-

lichem Renteneintritt, die aufgrund der durch das KVBG induzierten Stilllegung von Tagebauen 

und Kraftwerken aus dem Unternehmen ausscheiden werden. Die Bewertung dieser Rückstel-

lung erfolgte gemäß § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz, der 

sich aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren ergibt und eine Duration von durchschnitt-

lich 19 Jahren berücksichtigt (1,53 %). 

Andererseits war aufgrund der im Dezember 2021 erfolgten Stilllegung des Kraftwerkes Deu-

ben und der damit zusammenhängenden Abkehr älterer Mitarbeiter eine weitere Rückstellung 

für Aufstockungen der Leistungen zum Anpassungsgeld bzw. ähnlicher Leistungen infolge der 

früheren Abkehr zu bilden. Die Rückstellung für diesen Sachverhalt wurde ebenfalls gemäß 

§ 253 Abs. 2 Satz 1 HGB unter Anwendung des durchschnittlichen Marktzinssatzes der ver-

gangenen sieben Geschäftsjahre (0,43 %) unter Beachtung des Zahlungsschwerpunktes von 

einem Jahr bewertet. 

Die Rückstellung wurde im Geschäftsjahr in Höhe von 7.072 T€ in Anspruch genommen. In-

folge einer zu erwartenden Reduzierung des Aufstockungsbetrages erfolgte eine Auflösung in 

Höhe von 1.943 T€. 

 Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen 

 

Die Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen wurde im Geschäftsjahr im vollen Umfang 

von 14 T€ in Anspruch genommen bzw. aufgelöst. 
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8. Verbindlichkeiten 

  davon Restlaufzeiten 
 31.12.2022 bis mit mehr als mehr als als
  1 Jahr einem Jahr 5 Jahre 
 T€ T€ T€ T€ 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und  
   Leistungen 

 
15.302 

 
15.302 

 
0 

 
0 

[Vorjahr] [6.849] [6.848] [1] [0] 
Verbindlichkeiten gegenüber verbunde- 
   nen Unternehmen 

 
103.668 

 

103.668 
 

0 
 

0 
[Vorjahr] [82.253] [82.253] [0] [0] 
darunter:      

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und  
   Leistungen 

 
4.103 

 
4.103 

 
0 

 
0 

[Vorjahr] [3.800] [3.800] [0] [0] 
Verbindlichkeiten aus Darlehensverträ- 
   gen 73.466 73.466 0 0 
[Vorjahr] [65.466] [65.466] [0] [0] 
Verbindlichkeiten aus Ausgleichs- 
   verpflichtungen 11.525 11.525 0 0 
[Vorjahr] [9.729] [9.729] [0] [0] 
Übrige Verbindlichkeiten 14.574 14.574 0 0 
[Vorjahr] [3.258] [3.258] [0] [0] 
Verbindlichkeiten gegenüber Unterneh-
men, mit denen ein Beteiligungsverhält- 
   nis besteht 

 
1.607 

 
1.607 

 
0 

 
0 

[Vorjahr] [1.511] [1.511] [0] [0] 
Sonstige Verbindlichkeiten 5.884 5.493 391 0 
[Vorjahr] [11.933] [11.517] [416] [0] 
davon:      

  aus Steuern (1.722) (1.722) (0) (0) 
  im Rahmen der sozialen Sicherheit (17) (17) (0) (0) 

 126.461 126.070 391 0 

[Vorjahr] [102.546] [102.1279] [417] [0] 

Die zum Bilanzstichtag unter dem Posten Verbindlichkeiten aus Ausgleichsverpflichtungen 

ausgewiesenen Beträge betreffen mit 4.802 T€ Verbindlichkeiten aus Ergebnisabführungsver-

trägen mit Tochterunternehmen sowie nahezu unverändert Verbindlichkeiten in Höhe von 

6.723 T€ gegenüber der Helmstedter Revier GmbH aus Vorjahren. Ausgleichsverpflichtungen 

gegenüber dem Gesellschafter bestehen zum Bilanzstichtag nicht. 

Die übrigen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren im Wesentli-

chen aus Bürgschaften, Konzernverrechnungen, Schadenersatzleistungen sowie in Höhe von 

9.956 T€ (Vorjahr: 0 T€) Verbindlichkeiten aus der Anschaffung von Bergwerkrechten ggü. 

dem Gesellschafter JTSD. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, 

resultieren aus Lieferungen und Leistungen. 

Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert.  
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9. Haftungsverhältnisse 

 Bürgschaften 5.179 T€ (Vorjahr: 5.179 T€) 

Die Bürgschaften betreffen in voller Höhe Bürgschaften zugunsten verbundener Unterneh-

men. 

Darüber hinaus hat MIBRAG Patronatserklärungen zugunsten ihrer Tochtergesellschaft Helm-

stedter Revier GmbH abgegeben. Gegenüber dem Landesamt für Bergbau, Energie und Ge-

ologie, Clausthal-Zellerfeld, verpflichtet sich MIBRAG, dafür Sorge zu tragen, dass die Helm-

stedter Revier GmbH für die in deren Eigentum befindlichen Gewinnungsbetriebe finanziell so 

ausgestattet wird, dass sie die ihr obliegenden öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen aus Be-

triebszulassungen nach BBergG jederzeit erfüllen kann.  

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist aufgrund der gegenwärtig be-

stehenden Finanzierungsstruktur der MIBRAG-Gruppe nach derzeitiger Einschätzung nicht zu 

rechnen.  

10. Sonstige finanzielle Verpflichtungen 

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen der Gesellschaft zum 31. De-

zember 2022 beträgt 257 Mio. € und resultiert in Höhe von voraussichtlich 163 Mio. € aus 

Einlageverpflichtungen in die Vorsorgegesellschaften für die Jahre 2023 bis 2032 zur finanzi-

ellen Absicherung der Aufwendungen für die Wiedernutzbarmachung der Tagebaurestlöcher 

Profen und Vereinigtes Schleenhain. Die daneben gegenüber dem Gesellschafter bestehende 

fördermengenabhängige Zahlungsverpflichtung aus dem Erwerb des Bergwerkeigentums in 

Höhe von voraussichtlich insgesamt 156 Mio. € ist auf die Einlageverpflichtung in die Vorsor-

gegesellschaften anzurechnen, soweit der Gesellschafter diese Mittel anstelle der MIBRAG 

selbst in die Vorsorgegesellschaften einbringt. Da die Zahlungsverpflichtung aus dem Erwerb 

des Bergwerkeigentums ggü. dem Gesellschafter somit letztlich der Erfüllung der Einlagever-

pflichtung in die Vorsorgegesellschaften dient, ist nur die Einlageverpflichtung in die Vorsor-

gegesellschaften im Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen enthalten. 

 

Weitere Verpflichtungen bestehen für den bereits vertraglich gesicherten Erwerb von Emissi-

onsberechtigungen in zukünftigen Perioden (25 Mio. €) sowie aus Bestellobligo (60 Mio. €) 

und vertraglich vereinbarten Stromkäufen (9 Mio. €).  

 

In den sonstigen finanziellen Verpflichtungen bestehen Verpflichtungen in Höhe von 194 Mio. 

€ gegenüber verbundenen Unternehmen. 
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11. Derivative Finanzinstrumente 

Art/Kategorie Nominal- 

betrag 

Beizulegender 

Zeitwert 

(Marktwert) 

Buchwert 

(sofern 

 vorhanden) 

in Bilanzposten 

(sofern in Bilanz 

erfasst) 

 T€ T€ T€  

a) Termingeschäfte CO2 24.790 32.860 -  

b) Termingeschäfte Strom 5.065 5.065 -  

c) Swap-Geschäfte Diesel 3.783 3.549 - 235 Rückstellung 

Drohverluste 

Bewertungseinheiten gemäß § 254 HGB wurden nicht gebildet. 

 

 Termingeschäfte CO2 und Strom 

 

Die Termingeschäfte CO2 und Strom betreffen Over-the-Counter-Forwards mit physischer Er-

füllung in den Jahren 2023 bis 2024. 

Die Zeitwerte wurden auf Basis der börslichen Handelspreise bzw. Terminkurse am Bilanz-

stichtag nach der Market-to-market-Methode ermittelt. 

 

 Preissicherung Dieseleinkäufe 

 

Die Swap-Geschäfte Diesel dienen der Absicherung von Preisänderungsrisiken bei der Be-

schaffung des künftigen Dieseleigenbedarfs für die Jahre 2023 und 2024. Die Dieselbeschaf-

fung erfolgt auf der Basis von Verträgen mit variabler, vom Markt abhängiger Preiskompo-

nente. Die gesicherten Mengen orientieren sich an den auf Grundlage der Unternehmenspla-

nung erwarteten Verbrauchsmengen. 

Die Zeitwerte ermitteln sich als Barwert der künftigen Zahlungsströme unter Berücksichtigung 

des jeweils vertraglich vereinbarten SWAP-Satzes und des jeweiligen Marktpreises für Diesel. 

Die gegenläufigen Wertänderungen und Zahlungsströme werden sich in 2023 voraussichtlich 

in Höhe von - 235 T€ ausgleichen. 
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IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 

1. Umsatzerlöse 

Die Umsatzerlöse werden überwiegend in der Bundesrepublik Deutschland erzielt, wobei sich 

der Absatz der Erzeugnisse und Leistungen nahezu vollständig auf die neuen Bundesländer, 

vorrangig auf die Länder Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen, erstreckt.  

 2022 

T€ 

2021 

T€ 

Erlöse aus Absatz von Rohkohle  326.186 291.508 

Erlöse aus Absatz von Elektroenergie 31.024 13.760 

Andere Erzeugnisse und Leistungen 19.441 32.800 

 376.651 338.068 

In der Position andere Erzeugnisse und Leistungen sind insbesondere Umsatzerlöse aus Ver-

käufen von Begleitmaterialien, Wärmeenergie und im Vorjahr auch Staub enthalten. 

2. Sonstige betriebliche Erträge 

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von insgesamt 

10.023 T€ enthalten, davon aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 8.952 T€. 

Hiervon entfallen 5.826 T€ auf die Rückführung der Rückstellung für den Rückbau des Kraft-

werkes Deuben sowie 1.943 T€ auf die Reduzierung der im Geschäftsjahr 2020 gebildeten 

Rückstellung für Aufstockung der Leistungen aus Anpassungsgeld.  

3. Personalaufwand 

In den Personalaufwendungen werden im Geschäftsjahr keine Erstattungen für Löhne, Ge- 

hälter und Sozialversicherungsbeiträge aus der Gewährung von Kurzarbeitergeld ausgewie-

sen (Vorjahr: 3.158 T€). 

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe 

von 1.337 T€ (Vorjahr: 1.022 T€) enthalten.  
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V. Sonstige Angaben 

Angaben gemäß § 6b Abs. 2 EnWG 

Geschäfte, die in Erfüllung der vom Gesetzgeber beabsichtigten Zwecksetzung der Entflech-

tung regulierter Bereiche angabepflichtig wären, wurden nicht getätigt.  

Mitarbeiter 

 2022 2021 

Anzahl der durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter   

(ohne Auszubildende und Praktikanten):   

Gewerbliche Mitarbeiter 809 972 

Angestellte 474 536 

 1.283 1.508 

 

Auszubildende/Junior-Manager 79 101 

Geschäftsführung 

Die Mitglieder der Geschäftsführung sind in der Anlage 1 zum Anhang „Organe der Gesell-

schaft“ aufgeführt. 

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung betrugen im Geschäftsjahr 1.674 T€. Die im Jahres-

abschluss ausgewiesenen Pensionsrückstellungen beinhalten Rückstellungen für ehemalige 

Organmitglieder in Höhe von 103 T€ (vor Verrechnung mit vorhandenem Deckungsvermögen). 

Vorschüsse oder Kredite wurden an Mitglieder der Geschäftsführung nicht ausgereicht.  

Aufsichtsrat 

Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind in der Anlage 1 zum Anhang „Organe der Gesellschaft“ 

aufgeführt. 

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr betrugen 276 T€. Die darin ent-

haltenen Nachzahlungen für das vorhergehende Geschäftsjahr betrugen 143 T€. Vorschüsse 

oder Kredite wurden an Mitglieder des Aufsichtsrates nicht ausgereicht.  

Prüfungshonorar 

Für die Tätigkeiten des Abschlussprüfers wurden im Geschäftsjahr Honorare für die Prüfung 

des Jahresabschlusses der Mitteldeutschen Braunkohlengesellschaft mbH in Höhe von 

106 T€ aufwandswirksam verbucht. 

  



Konzernbeziehungen 

Die MIBRAG wird in den Konzernabschluss EP Power Europe a.s., Prag/Tschechien, nach 

IFRS, als kleinsten Kreis von Unternehmen, einbezogen, der für sie befreiende Wirkung nach 

8 291 HGB hat. Dieser ist beim tschechischen Handelsregister in Prag erhältlich. Die MIBRAG 

wird weiterhin in den Konzernabschluss der EP Investment SARL, Luxembourg, nach IFRS, 

als größten Kreis von Unternehmen, einbezogen. Dieser Abschluss ist beim Registre de Com- 

merce et des Societes (RCS) Luxembourg erhältlich. 

Die MIBRAG wird in den Konzernzahlungsbericht der JTSD Braunkohlebergbau GmbH, Zeitz, 

einbezogen. Dieser ist beim deutschen Bundesanzeiger erhältlich. 

Nachtragsbericht 

Im Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 

keine Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im 

Sinne des 8 285 Nr. 33 HGB eingetreten. 

) /' ( / Ü V 

À LA = 

D 71 

Dr. Armin Eichholz À Kafg Steinbach Dr. Dirk’ Schröter 

Zeitz, den 13. März 2023 

Mitteldeutsche Braunkohlengeselischaft mbH 
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Anlage 1 / 1 

Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH, Zeitz 

Organe der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 
 
 
Aufsichtsrat 
 
Stanislaw Tillich, Dresden 
Vorsitzender 
Ministerpräsident a. D. 
 
Oliver Heinrich*, Kagel 
Stellvertretender Vorsitzender 
IG Bergbau, Chemie, Energie 
Landesbezirk Nord-Ost  
Landesbezirksleiter 
 
Tomaš David, Prag, Tschechische Republik  
EP Power Europe 
Vice Chairman of the Board of Directors  
EP Energy, a.s. 
Chairman of the Board of Directors and CEO 
 
Petr Šimek, Prag, Tschechische Republik 
Energetický a průmyslový holding a.s  
Senior Controlling Manager  
 
Jan Špringl, Prag, Tschechische Republik 
EP Power Europe 
Vice Chairman of the Board of Directors 
 
Leif Timmermann, Mannheim 
EP Power Europe 
Member of the Board of Directors and Chief Operating Officer 
 
Hubertus Schmoldt**, Soltau 
Volkswirt 
 
Norman Friske, Brehna 
IG Bergbau, Chemie, Energie 
Bezirk Leipzig 
Bezirksleiter   
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Matthias Lindig*, Windischleuba 
MIBRAG  
Betriebsratsvorsitzender 
 
Babette Oehler*, Meuselwitz 
MIBRAG  
Stellvertretende Betriebsratsvorsitzende 
 
Harri Reiche*, Wolmirstedt, OT Kaiserpfalz 
Landrat a. D. 
 
* Vertreter der Arbeitnehmer 

**weiteres Mitglied nach Montanmitbestimmungsgesetz 

 

 
Geschäftsführer 
 
Dr. Armin Eichholz, Witten 
Vorsitzender der Geschäftsführung  
 
Dr. Dirk Schröter, Radebeul 
Geschäftsführer Personal/Arbeitsdirektor 
 
Dr. Kai Steinbach, Niederfrohna 
Kaufmännischer Geschäftsführer 
 
 



Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH, Zeitz Anlage zum Anhang

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2022

Anschaffungs- und Herstellungskosten kumulierte Abschreibungen Buchwerte
Stand am Stand am Stand am Stand am Stand am 

01.01.2022 Zugänge Umbuchungen Abgänge 31.12.2022 01.01.2022 Zugänge Abgänge 31.12.2022 31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR TEUR

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte 

und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen
an solchen Rechten und Werten 329.278.174,76 631.155,88 404.049,28 1.247,65 330.312.132,27 322.274.155,58 1.889.713,03 1.247,65 324.162.620,96 6.149.511,31 7.004

2. Geschäfts- oder Firmenwert 22.027.652,84 0,00 0,00 0,00 22.027.652,84 22.027.652,84 0,00 0,00 22.027.652,84 0,00 0
351.305.827,60 631.155,88 404.049,28 1.247,65 352.339.785,11 344.301.808,42 1.889.713,03 1.247,65 346.190.273,80 6.149.511,31 7.004

II. Sachanlagen
1. Grundstücke, Verlegungsarbeiten und

Bergwerkseigentum 250.450.620,66 36.859.037,43 45.484,75 386.068,40 286.969.074,44 210.595.656,93 37.188.388,49 0,00 247.784.045,42 39.185.029,02 39.855
2. Bauten 182.439.319,12 34.383,02 28.665,00 4.807,14 182.497.560,00 142.733.846,13 4.142.039,25 4.807,14 146.871.078,24 35.626.481,76 39.706
3. Tagebauaufschlüsse 76.210.625,71 0,00 0,00 0,00 76.210.625,71 55.858.695,33 2.289.706,00 0,00 58.148.401,33 18.062.224,38 20.352
4. Technische Anlagen und Maschinen 1.043.220.442,47 6.578.058,07 4.507.125,87 4.678.558,62 1.049.627.067,79 894.592.091,86 23.649.385,83 4.638.197,18 913.603.280,51 136.023.787,28 148.628
5. Andere Anlagen, Betriebs- und 

Geschäftsausstattung 138.881.209,34 4.413.372,89 206.305,52 4.291.994,25 139.208.893,50 116.762.298,11 5.671.645,88 4.171.639,95 118.262.304,04 20.946.589,46 22.119
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 6.888.286,64 6.790.773,64 -5.191.630,42 229.926,64 8.257.503,22 0,00 0,00 0,00 0,00 8.257.503,22 6.888

1.698.090.503,94 54.675.625,05 -404.049,28 9.591.355,05 1.742.770.724,66 1.420.542.588,36 72.941.165,45 8.814.644,27 1.484.669.109,54 258.101.615,12 277.548

III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 28.065.436,54 26.925.000,00 0,00 0,00 54.990.436,54 2.175.810,63 0,00 0,00 2.175.810,63 52.814.625,91 25.890
2. Beteiligungen 11.654.642,94 0,00 0,00 0,00 11.654.642,94 0,00 0,00 0,00 0,00 11.654.642,94 11.654

39.720.079,48 26.925.000,00 0,00 0,00 66.645.079,48 2.175.810,63 0,00 0,00 2.175.810,63 64.469.268,85 37.544
2.089.116.411,02 82.231.780,93 0,00 9.592.602,70 2.161.755.589,25 1.767.020.207,41 74.830.878,48 8.815.891,92 1.833.035.193,97 328.720.395,28 322.096

Anlage 2
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400195215 

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH, Zeitz 
 
VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 
 
Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH, Zeitz, – bestehend aus der 

Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 

zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungs-

methoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft 

mbH, Zeitz, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. Die im Abschnitt „Erklärung 

zur Unternehmensführung - Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen“ des 

Lageberichts enthaltene Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f Abs. 4 HGB (Angaben zur Frauenquote) 

haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesell-

schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grund- 

sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-

gens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar bis zum 31.Dezember 2022 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen 

wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deut-

schen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 

dar. Unser Prüfungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der oben genannten Erklärung 

zur Unternehmensführung. 

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungs-

mäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
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Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-

schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unse-

res Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Überein-

stimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonsti-

gen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, 

dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-

fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Sonstige Informationen 

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen um-
fassen: 
 
• die im Abschnitt „Erklärung zur Unternehmensführung - Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Män-

nern an Führungspositionen“ des Lageberichts enthaltene Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f 
Abs. 4 HGB (Angaben zur Frauenquote). 

• den nach § 22 Abs. 4 EntgTranspG dem Lagebericht im Rahmen der Offenlegung nach § 325 HGB als Anlage 
beizufügenden Bericht zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit (Entgeltbericht)  

• aber nicht den Jahresabschluss, nicht die inhaltlich geprüften Lageberichtsangaben und nicht unseren dazu-
gehörigen Bestätigungsvermerk. 

 
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen Infor-
mationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prü-
fungsschlussfolgerung hierzu ab. 
 
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und 
dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 
 

• wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zu den inhaltlich geprüften Lageberichtsangaben oder 

zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder 

• anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 
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Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und 
dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen auf-
grund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder 
Irrtümern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der 
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwor-
tung, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzu-
geben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegeben-
heiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-
abschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vor-
kehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lagebe-
richts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und 
um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur 
Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.  
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Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebe-
richt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belan-
gen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung 
stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden 
als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen. 
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Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Dar-
über hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im 

Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als 

Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um 

als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende 

wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern re-

sultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zu-

sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außer-

kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.  

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontroll-

system und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-

handlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein 

Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben 

sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 

Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-

lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermit-

telt. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der er-

langten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Ge-

gebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 

besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 

und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges 

Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 

unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 

können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der 

Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, 

dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 

vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 

von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 
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• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten 

Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei 

insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten be-

deutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben 

aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den 

zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 

künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 
 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeit-
planung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im 
internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 
 

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 

 
 Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG 

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter 
Konten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 eingehalten hat. 
 
Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Kon-
ten in allen wesentlichen Belangen eingehalten. 
 
Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten in Übereinstimmung mit 
§ 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz 
(IDW PS 610 n.F. (07.2021)) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist 
nachfolgend weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit 
den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir wenden als Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung 
in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-
weise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zur Einhaltung der Rechnungs-
legungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG zu dienen. 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 
EnWG zur Führung getrennter Konten. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig er-
achtet haben, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzuhalten. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten der Ge-
sellschaft nach § 6b Abs. 3 EnWG.  
 





Cnnigogkpg Cwhvtciudgfkpiwpigp
hþt

Yktvuejchvurtþhgt wpf Yktvuejchvurtþhwpiuigugnnuejchvgp
xqo 2/ Lcpwct 3128

2/ Ignvwpiudgtgkej

)2* Fkg Cwhvtciudgfkpiwpigp ignvgp hþt Xgtvtæig |ykuejgp Yktvuejchvurtþhgtp
qfgt Yktvuejchvurtþhwpiuigugnnuejchvgp )ko Pcejuvgjgpfgp |wucoogphcu.
ugpf �Yktvuejchvurtþhgt� igpcppv* wpf kjtgp Cwhvtciigdgtp þdgt Rtþhwpigp-
Uvgwgtdgtcvwpi- Dgtcvwpigp kp yktvuejchvnkejgp Cpigngigpjgkvgp wpf uqpuvk.
ig Cwhvtæig- uqygkv pkejv gvycu cpfgtgu cwuftþemnkej uejtkhvnkej xgtgkpdctv
qfgt igugv|nkej |ykpigpf xqtiguejtkgdgp kuv/

)3* Ftkvvg møppgp pwt fcpp Cpurtþejg cwu fgo Xgtvtci |ykuejgp Yktv.
uejchvurtþhgt wpf Cwhvtciigdgt jgtngkvgp- ygpp fkgu cwuftþemnkej xgtgkpdctv
kuv qfgt ukej cwu |ykpigpfgp igugv|nkejgp Tgignwpigp gtikdv/ Ko Jkpdnkem cwh
uqnejg Cpurtþejg ignvgp fkgug Cwhvtciudgfkpiwpigp cwej fkgugp Ftkvvgp
igigpþdgt/

3/ Wohcpi wpf Cwuhþjtwpi fgu Cwhvtciu

)2* Igigpuvcpf fgu Cwhvtciu kuv fkg xgtgkpdctvg Ngkuvwpi- pkejv gkp dguvkoo.
vgt yktvuejchvnkejgt Gthqni/ Fgt Cwhvtci yktf pcej fgp Itwpfuæv|gp qtfpwpiu.
oæákigt Dgtwhucwuþdwpi cwuighþjtv/ Fgt Yktvuejchvurtþhgt þdgtpkoov ko
\wucoogpjcpi okv ugkpgp Ngkuvwpigp mgkpg Cwhicdgp fgt Iguejæhvuhþj.
twpi/ Fgt Yktvuejchvurtþhgt kuv hþt fkg Pwv|wpi qfgt Wougv|wpi fgt Gtigdpku.
ug ugkpgt Ngkuvwpigp pkejv xgtcpvyqtvnkej/ Fgt Yktvuejchvurtþhgt kuv dgtgejvkiv-
ukej |wt Fwtejhþjtwpi fgu Cwhvtciu ucejxgtuvæpfkigt Rgtuqpgp |w dgfkgpgp/

)3* Fkg Dgtþemukejvkiwpi cwunæpfkuejgp Tgejvu dgfcth � cwágt dgk dgvtkgdu.
yktvuejchvnkejgp Rtþhwpigp � fgt cwuftþemnkejgp uejtkhvnkejgp Xgtgkpdctwpi/

)4* Æpfgtv ukej fkg Ucej. qfgt Tgejvuncig pcej Cdicdg fgt cduejnkgágpfgp
dgtwhnkejgp Æwágtwpi- uq kuv fgt Yktvuejchvurtþhgt pkejv xgtrhnkejvgv- fgp
Cwhvtciigdgt cwh Æpfgtwpigp qfgt ukej fctcwu gtigdgpfg Hqnigtwpigp
jkp|wygkugp/

4/ Okvyktmwpiurhnkejvgp fgu Cwhvtciigdgtu

)2* Fgt Cwhvtciigdgt jcv fchþt |w uqtigp- fcuu fgo Yktvuejchvurtþhgt cnng hþt
fkg Cwuhþjtwpi fgu Cwhvtciu pqvygpfkigp Wpvgtncigp wpf ygkvgtgp Kphqtoc.
vkqpgp tgejv|gkvki þdgtokvvgnv ygtfgp wpf kjo xqp cnngp Xqtiæpigp wpf
Wouvæpfgp Mgppvpku igigdgp yktf- fkg hþt fkg Cwuhþjtwpi fgu Cwhvtciu xqp
Dgfgwvwpi ugkp møppgp/ Fkgu iknv cwej hþt fkg Wpvgtncigp wpf ygkvgtgp
Kphqtocvkqpgp- Xqtiæpig wpf Wouvæpfg- fkg gtuv yæjtgpf fgt Vævkimgkv fgu
Yktvuejchvurtþhgtu dgmcppv ygtfgp/ Fgt Cwhvtciigdgt yktf fgo Yktvuejchvu.
rtþhgt iggkipgvg Cwumwphvurgtuqpgp dgpgppgp/

)3* Cwh Xgtncpigp fgu Yktvuejchvurtþhgtu jcv fgt Cwhvtciigdgt fkg Xqnnuvæp.
fkimgkv fgt xqtigngivgp Wpvgtncigp wpf fgt ygkvgtgp Kphqtocvkqpgp uqykg fgt
igigdgpgp Cwumþphvg wpf Gtmnætwpigp kp gkpgt xqo Yktvuejchvurtþhgt hqtow.
nkgtvgp uejtkhvnkejgp Gtmnætwpi |w dguvævkigp/

5/ Ukejgtwpi fgt Wpcdjæpikimgkv

)2* Fgt Cwhvtciigdgt jcv cnngu |w wpvgtncuugp- ycu fkg Wpcdjæpikimgkv fgt
Okvctdgkvgt fgu Yktvuejchvurtþhgtu ighæjtfgv/ Fkgu iknv hþt fkg Fcwgt fgu
Cwhvtciuxgtjænvpkuugu kpudguqpfgtg hþt Cpigdqvg cwh Cpuvgnnwpi qfgt Þdgt.
pcjog xqp Qticphwpmvkqpgp wpf hþt Cpigdqvg- Cwhvtæig cwh gkigpg Tgej.
pwpi |w þdgtpgjogp/

)3* Uqnnvg fkg Fwtejhþjtwpi fgu Cwhvtciu fkg Wpcdjæpikimgkv fgu Yktvuejchvu.
rtþhgtu- fkg fgt okv kjo xgtdwpfgpgp Wpvgtpgjogp- ugkpgt Pgv|ygtmwpvgt.
pgjogp qfgt uqnejgt okv kjo cuuq|kkgtvgp Wpvgtpgjogp- cwh fkg fkg Wpcd.
jæpikimgkvuxqtuejtkhvgp kp ingkejgt Ygkug Cpygpfwpi hkpfgp ykg cwh fgp
Yktvuejchvurtþhgt- kp cpfgtgp Cwhvtciuxgtjænvpkuugp dggkpvtæejvkigp- kuv fgt
Yktvuejchvurtþhgt |wt cwágtqtfgpvnkejgp Mþpfkiwpi fgu Cwhvtciu dgtgejvkiv/

6/ Dgtkejvgtuvcvvwpi wpf oþpfnkejg Cwumþphvg

Uqygkv fgt Yktvuejchvurtþhgt Gtigdpkuug ko Tcjogp fgt Dgctdgkvwpi fgu
Cwhvtciu uejtkhvnkej fct|wuvgnngp jcv- kuv cnngkpg fkgug uejtkhvnkejg Fctuvgnnwpi
ocáigdgpf/ Gpvyþthg uejtkhvnkejgt Fctuvgnnwpigp ukpf wpxgtdkpfnkej/ Uqhgtp
pkejv cpfgtu xgtgkpdctv- ukpf oþpfnkejg Gtmnætwpigp wpf Cwumþphvg fgu
Yktvuejchvurtþhgtu pwt fcpp xgtdkpfnkej- ygpp ukg uejtkhvnkej dguvævkiv ygtfgp/
Gtmnætwpigp wpf Cwumþphvg fgu Yktvuejchvurtþhgtu cwágtjcnd fgu gtvgknvgp
Cwhvtciu ukpf uvgvu wpxgtdkpfnkej/

7/ Ygkvgticdg gkpgt dgtwhnkejgp Æwágtwpi fgu Yktvuejchvurtþhgtu

)2* Fkg Ygkvgticdg dgtwhnkejgt Æwágtwpigp fgu Yktvuejchvurtþhgtu )Ctdgkvu.
gtigdpkuug qfgt Cwu|þig xqp Ctdgkvugtigdpkuugp � ugk gu ko Gpvywth qfgt kp
fgt Gpfhcuuwpi* qfgt fkg Kphqtocvkqp þdgt fcu Vævkiygtfgp fgu Yktvuejchvu.
rtþhgtu hþt fgp Cwhvtciigdgt cp gkpgp Ftkvvgp dgfcth fgt uejtkhvnkejgp \wuvko.
owpi fgu Yktvuejchvurtþhgtu- gu ugk fgpp- fgt Cwhvtciigdgt kuv |wt Ygkvgt.
icdg qfgt Kphqtocvkqp cwhitwpf gkpgu Igugv|gu qfgt gkpgt dgjøtfnkejgp
Cpqtfpwpi xgtrhnkejvgv/

)3* Fkg Xgtygpfwpi dgtwhnkejgt Æwágtwpigp fgu Yktvuejchvurtþhgtu wpf fkg
Kphqtocvkqp þdgt fcu Vævkiygtfgp fgu Yktvuejchvurtþhgtu hþt fgp Cwhvtciig.
dgt |w Ygtdg|ygemgp fwtej fgp Cwhvtciigdgt ukpf wp|wnæuuki/

8/ Oæpigndgugkvkiwpi

)2* Dgk gvyckigp Oæpignp jcv fgt Cwhvtciigdgt Cpurtwej cwh Pcejgthþnnwpi
fwtej fgp Yktvuejchvurtþhgt/ Pwt dgk Hgjnuejncigp- Wpvgtncuugp d|y/ wpdg.
tgejvkivgt Xgtygkigtwpi- Wp|wowvdctmgkv qfgt Wpoøinkejmgkv fgt Pcejgthþn.
nwpi mcpp gt fkg Xgtiþvwpi okpfgtp qfgt xqo Xgtvtci |wtþemvtgvgp= kuv fgt
Cwhvtci pkejv xqp gkpgo Xgtdtcwejgt gtvgknv yqtfgp- uq mcpp fgt Cwhvtciigdgt
ygigp gkpgu Ocpignu pwt fcpp xqo Xgtvtci |wtþemvtgvgp- ygpp fkg gtdtcej.
vg Ngkuvwpi ygigp Hgjnuejncigpu- Wpvgtncuuwpi- Wp|wowvdctmgkv qfgt
Wpoøinkejmgkv fgt Pcejgthþnnwpi hþt kjp qjpg Kpvgtguug kuv/ Uqygkv fctþdgt
jkpcwu Uejcfgpugtucv|cpurtþejg dguvgjgp- iknv Pt/ ;/

)3* Fgt Cpurtwej cwh Dgugkvkiwpi xqp Oæpignp owuu xqo Cwhvtciigdgt
wpxgt|þinkej kp Vgzvhqto ignvgpf igocejv ygtfgp/ Cpurtþejg pcej Cdu/ 2-
fkg pkejv cwh gkpgt xqtuæv|nkejgp Jcpfnwpi dgtwjgp- xgtlæjtgp pcej Cdncwh
gkpgu Lcjtgu cd fgo igugv|nkejgp Xgtlæjtwpiudgikpp/

)4* Qhhgpdctg Wptkejvkimgkvgp- ykg |/D/ Uejtgkdhgjngt- Tgejgphgjngt wpf
hqtognng Oæpign- fkg kp gkpgt dgtwhnkejgp Æwágtwpi )Dgtkejv- Iwvcejvgp wpf
fin/* fgu Yktvuejchvurtþhgtu gpvjcnvgp ukpf- møppgp lgfgt|gkv xqo Yktv.
uejchvurtþhgt cwej Ftkvvgp igigpþdgt dgtkejvkiv ygtfgp/ Wptkejvkimgkvgp- fkg
iggkipgv ukpf- kp fgt dgtwhnkejgp Æwágtwpi fgu Yktvuejchvurtþhgtu gpvjcnvgpg
Gtigdpkuug kphtcig |w uvgnngp- dgtgejvkigp fkgugp- fkg Æwágtwpi cwej Ftkvvgp
igigpþdgt |wtþem|wpgjogp/ Kp fgp xqtigpcppvgp Hænngp kuv fgt Cwhvtciig.
dgt xqo Yktvuejchvurtþhgt vwpnkejuv xqtjgt |w jøtgp/

9/ Uejygkigrhnkejv igigpþdgt Ftkvvgp- Fcvgpuejwv|

)2* Fgt Yktvuejchvurtþhgt kuv pcej Ocáicdg fgt Igugv|g )© 434 Cdu/ 2 JID-
© 54 YRQ- © 314 UvID* xgtrhnkejvgv- þdgt Vcvucejgp wpf Wouvæpfg- fkg kjo
dgk ugkpgt Dgtwhuvævkimgkv cpxgtvtcwv qfgt dgmcppv ygtfgp- Uvknnuejygkigp |w
dgycjtgp- gu ugk fgpp- fcuu fgt Cwhvtciigdgt kjp xqp fkgugt Uejygkigrhnkejv
gpvdkpfgv/

)3* Fgt Yktvuejchvurtþhgt yktf dgk fgt Xgtctdgkvwpi xqp rgtuqpgpdg|qigpgp
Fcvgp fkg pcvkqpcngp wpf gwtqrctgejvnkejgp Tgignwpigp |wo Fcvgpuejwv|
dgcejvgp/

;/ Jchvwpi

)2* Hþt igugv|nkej xqtiguejtkgdgpg Ngkuvwpigp fgu Yktvuejchvurtþhgtu- kpudg.
uqpfgtg Rtþhwpigp- ignvgp fkg lgygknu cp|wygpfgpfgp igugv|nkejgp Jch.
vwpiudguejtæpmwpigp- kpudguqpfgtg fkg Jchvwpiudguejtæpmwpi fgu © 434
Cdu/ 3 JID/

)3* Uqhgtp ygfgt gkpg igugv|nkejg Jchvwpiudguejtæpmwpi Cpygpfwpi hkpfgv
pqej gkpg gkp|gnxgtvtcinkejg Jchvwpiudguejtæpmwpi dguvgjv- kuv fkg Jchvwpi
fgu Yktvuejchvurtþhgtu hþt Uejcfgpugtucv|cpurtþejg lgfgt Ctv- okv Cwupcj.
og xqp Uejæfgp cwu fgt Xgtngv|wpi xqp Ngdgp- Møtrgt wpf Iguwpfjgkv-
uqykg xqp Uejæfgp- fkg gkpg Gtucv|rhnkejv fgu Jgtuvgnngtu pcej © 2
RtqfJchvI dgitþpfgp- dgk gkpgo hcjtnæuuki xgtwtucejvgp gkp|gnpgp Uejc.
fgpuhcnn igoæá © 65c Cdu/ 2 Pt/ 3 YRQ cwh 5 Okq/ � dguejtæpmv/

)4* Gkptgfgp wpf Gkpygpfwpigp cwu fgo Xgtvtciuxgtjænvpku okv fgo Cwh.
vtciigdgt uvgjgp fgo Yktvuejchvurtþhgt cwej igigpþdgt Ftkvvgp |w/

)5* Ngkvgp ogjtgtg Cpurtwejuvgnngt cwu fgo okv fgo Yktvuejchvurtþhgt
dguvgjgpfgp Xgtvtciuxgtjænvpku Cpurtþejg cwu gkpgt hcjtnæuukigp Rhnkejvxgt.
ngv|wpi fgu Yktvuejchvurtþhgtu jgt- iknv fgt kp Cdu/ 3 igpcppvg Jøejuvdgvtci
hþt fkg dgvtghhgpfgp Cpurtþejg cnngt Cpurtwejuvgnngt kpuigucov/
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)6* Gkp gkp|gnpgt Uejcfgpuhcnn ko Ukppg xqp Cdu/ 3 kuv cwej dg|þinkej gkpgu
cwu ogjtgtgp Rhnkejvxgtngv|wpigp uvcoogpfgp gkpjgkvnkejgp Uejcfgpu
igigdgp/ Fgt gkp|gnpg Uejcfgpuhcnn wohcuuv uæovnkejg Hqnigp gkpgt Rhnkejv.
xgtngv|wpi qjpg Tþemukejv fctcwh- qd Uejæfgp kp gkpgo qfgt kp ogjtgtgp
cwhgkpcpfgthqnigpfgp Lcjtgp gpvuvcpfgp ukpf/ Fcdgk iknv ogjthcejgu cwh
ingkejgt qfgt ingkejctvkigt Hgjngtswgnng dgtwjgpfgu Vwp qfgt Wpvgtncuugp cnu
gkpjgkvnkejg Rhnkejvxgtngv|wpi- ygpp fkg dgvtghhgpfgp Cpigngigpjgkvgp okvgk.
pcpfgt kp tgejvnkejgo qfgt yktvuejchvnkejgo \wucoogpjcpi uvgjgp/ Kp
fkgugo Hcnn mcpp fgt Yktvuejchvurtþhgt pwt dku |wt Jøjg xqp 6 Okq/ � kp
Cpurtwej igpqoogp ygtfgp/ Fkg Dgitgp|wpi cwh fcu Hþphhcejg fgt Okp.
fguvxgtukejgtwpiuuwoog iknv pkejv dgk igugv|nkej xqtiguejtkgdgpgp Rhnkejv.
rtþhwpigp/

)7* Gkp Uejcfgpugtucv|cpurtwej gtnkuejv- ygpp pkejv kppgtjcnd xqp ugeju
Oqpcvgp pcej fgt uejtkhvnkejgp Cdngjpwpi fgt Gtucv|ngkuvwpi Mncig gtjqdgp
yktf wpf fgt Cwhvtciigdgt cwh fkgug Hqnig jkpigykgugp ywtfg/ Fkgu iknv pkejv
hþt Uejcfgpugtucv|cpurtþejg- fkg cwh xqtuæv|nkejgu Xgtjcnvgp |wtþem|whþj.
tgp ukpf- uqykg dgk gkpgt uejwnfjchvgp Xgtngv|wpi xqp Ngdgp- Møtrgt qfgt
Iguwpfjgkv uqykg dgk Uejæfgp- fkg gkpg Gtucv|rhnkejv fgu Jgtuvgnngtu pcej ©
2 RtqfJchvI dgitþpfgp/ Fcu Tgejv- fkg Gkptgfg fgt Xgtlæjtwpi ignvgpf |w
ocejgp- dngkdv wpdgtþjtv/

21/ Gtiæp|gpfg Dguvkoowpigp hþt Rtþhwpiucwhvtæig

)2* Æpfgtv fgt Cwhvtciigdgt pcejvtæinkej fgp fwtej fgp Yktvuejchvurtþhgt
igrtþhvgp wpf okv gkpgo Dguvævkiwpiuxgtogtm xgtugjgpgp Cduejnwuu qfgt
Ncigdgtkejv- fcth gt fkgugp Dguvævkiwpiuxgtogtm pkejv ygkvgtxgtygpfgp/

Jcv fgt Yktvuejchvurtþhgt gkpgp Dguvævkiwpiuxgtogtm pkejv gtvgknv- uq kuv gkp
Jkpygku cwh fkg fwtej fgp Yktvuejchvurtþhgt fwtejighþjtvg Rtþhwpi ko Ncig.
dgtkejv qfgt cp cpfgtgt hþt fkg Øhhgpvnkejmgkv dguvkoovgt Uvgnng pwt okv uejtkhv.
nkejgt Gkpyknnkiwpi fgu Yktvuejchvurtþhgtu wpf okv fgo xqp kjo igpgjokivgp
Yqtvncwv |wnæuuki/

)3* Ykfgttwhv fgt Yktvuejchvurtþhgt fgp Dguvævkiwpiuxgtogtm- uq fcth fgt
Dguvævkiwpiuxgtogtm pkejv ygkvgtxgtygpfgv ygtfgp/ Jcv fgt Cwhvtciigdgt
fgp Dguvævkiwpiuxgtogtm dgtgkvu xgtygpfgv- uq jcv gt cwh Xgtncpigp fgu
Yktvuejchvurtþhgtu fgp Ykfgttwh dgmcppv|wigdgp/

)4* Fgt Cwhvtciigdgt jcv Cpurtwej cwh hþph Dgtkejvucwuhgtvkiwpigp/ Ygkvgtg
Cwuhgtvkiwpigp ygtfgp dguqpfgtu kp Tgejpwpi iguvgnnv/

22/ Gtiæp|gpfg Dguvkoowpigp hþt Jknhgngkuvwpi kp Uvgwgtucejgp

)2* Fgt Yktvuejchvurtþhgt kuv dgtgejvkiv- uqyqjn dgk fgt Dgtcvwpi kp uvgwgtnk.
ejgp Gkp|gnhtcigp cnu cwej ko Hcnng fgt Fcwgtdgtcvwpi fkg xqo Cwhvtciigdgt
igpcppvgp Vcvucejgp- kpudguqpfgtg \cjngpcpicdgp- cnu tkejvki wpf xqnnuvæp.
fki |witwpfg |w ngigp= fkgu iknv cwej hþt Dwejhþjtwpiucwhvtæig/ Gt jcv lgfqej
fgp Cwhvtciigdgt cwh xqp kjo hguviguvgnnvg Wptkejvkimgkvgp jkp|wygkugp/

)3* Fgt Uvgwgtdgtcvwpiucwhvtci wohcuuv pkejv fkg |wt Ycjtwpi xqp Htkuvgp
gthqtfgtnkejgp Jcpfnwpigp- gu ugk fgpp- fcuu fgt Yktvuejchvurtþhgt jkgt|w
cwuftþemnkej fgp Cwhvtci þdgtpqoogp jcv/ Kp fkgugo Hcnn jcv fgt Cwhvtciig.
dgt fgo Yktvuejchvurtþhgt cnng hþt fkg Ycjtwpi xqp Htkuvgp ygugpvnkejgp
Wpvgtncigp- kpudguqpfgtg Uvgwgtdguejgkfg- uq tgejv|gkvki xqt|wngigp- fcuu
fgo Yktvuejchvurtþhgt gkpg cpigoguugpg Dgctdgkvwpiu|gkv |wt Xgthþiwpi
uvgjv/

)4* Ocpignu gkpgt cpfgtygkvkigp uejtkhvnkejgp Xgtgkpdctwpi wohcuuv fkg
ncwhgpfg Uvgwgtdgtcvwpi hqnigpfg- kp fkg Xgtvtciufcwgt hcnngpfgp Vævkimgk.
vgp<

c* Cwuctdgkvwpi fgt Lcjtguuvgwgtgtmnætwpigp hþt fkg Gkpmqoogpuvgwgt-
Møtrgtuejchvuvgwgt wpf Igygtdguvgwgt uqykg fgt Xgtoøigpuvgwgtgtmnæ.
twpigp- wpf |yct cwh Itwpf fgt xqo Cwhvtciigdgt xqt|wngigpfgp Lcjtgu.
cduejnþuug wpf uqpuvkigt hþt fkg Dguvgwgtwpi gthqtfgtnkejgt Cwhuvgnnwpigp
wpf Pcejygkug

d* Pcejrtþhwpi xqp Uvgwgtdguejgkfgp |w fgp wpvgt c* igpcppvgp Uvgwgtp

e* Xgtjcpfnwpigp okv fgp Hkpcp|dgjøtfgp ko \wucoogpjcpi okv fgp
wpvgt c* wpf d* igpcppvgp Gtmnætwpigp wpf Dguejgkfgp

f* Okvyktmwpi dgk Dgvtkgdurtþhwpigp wpf Cwuygtvwpi fgt Gtigdpkuug xqp
Dgvtkgdurtþhwpigp jkpukejvnkej fgt wpvgt c* igpcppvgp Uvgwgtp

g* Okvyktmwpi kp Gkpurtweju. wpf Dguejygtfgxgthcjtgp jkpukejvnkej fgt
wpvgt c* igpcppvgp Uvgwgtp/

Fgt Yktvuejchvurtþhgt dgtþemukejvkiv dgk fgp xqtigpcppvgp Cwhicdgp fkg
ygugpvnkejg xgtøhhgpvnkejvg Tgejvurtgejwpi wpf Xgtycnvwpiucwhhcuuwpi/

)5* Gtjænv fgt Yktvuejchvurtþhgt hþt fkg ncwhgpfg Uvgwgtdgtcvwpi gkp Rcw.
uejcnjqpqtct- uq ukpf ocpignu cpfgtygkvkigt uejtkhvnkejgt Xgtgkpdctwpigp fkg
wpvgt Cdu/ 4 Dwejuv/ f* wpf g* igpcppvgp Vævkimgkvgp iguqpfgtv |w jqpqtkg.
tgp/

)6* Uqhgtp fgt Yktvuejchvurtþhgt cwej Uvgwgtdgtcvgt kuv wpf fkg Uvgwgtdgtc.
vgtxgtiþvwpiuxgtqtfpwpi hþt fkg Dgoguuwpi fgt Xgtiþvwpi cp|wygpfgp kuv-
mcpp gkpg jøjgtg qfgt pkgftkigtg cnu fkg igugv|nkejg Xgtiþvwpi kp Vgzvhqto
xgtgkpdctv ygtfgp/

)7* Fkg Dgctdgkvwpi dguqpfgtgt Gkp|gnhtcigp fgt Gkpmqoogpuvgwgt- Møtrgt.
uejchvuvgwgt- Igygtdguvgwgt- Gkpjgkvudgygtvwpi wpf Xgtoøigpuvgwgt uqykg
cnngt Htcigp fgt Woucv|uvgwgt- Nqjpuvgwgt- uqpuvkigp Uvgwgtp wpf Cdicdgp
gthqniv cwh Itwpf gkpgu dguqpfgtgp Cwhvtciu/ Fkgu iknv cwej hþt

c* fkg Dgctdgkvwpi gkpocnki cphcnngpfgt Uvgwgtcpigngigpjgkvgp- |/D/ cwh
fgo Igdkgv fgt Gtduejchvuvgwgt- Mcrkvcnxgtmgjtuvgwgt- Itwpfgtygtduvgwgt-

d* fkg Okvyktmwpi wpf Xgtvtgvwpi kp Xgthcjtgp xqt fgp Igtkejvgp fgt Hk.
pcp|. wpf fgt Xgtycnvwpiuigtkejvudctmgkv uqykg kp Uvgwgtuvtchucejgp-

e* fkg dgtcvgpfg wpf iwvcejvnkejg Vævkimgkv ko \wucoogpjcpi okv Wo.
ycpfnwpigp- Mcrkvcngtjøjwpi wpf .jgtcdugv|wpi- Ucpkgtwpi- Gkpvtkvv wpf
Cwuuejgkfgp gkpgu Igugnnuejchvgtu- Dgvtkgduxgtæwágtwpi- Nkswkfcvkqp wpf
fgtingkejgp wpf

f* fkg Wpvgtuvþv|wpi dgk fgt Gthþnnwpi xqp Cp|gkig. wpf Fqmwogpvcvkqpu.
rhnkejvgp/

)8* Uqygkv cwej fkg Cwuctdgkvwpi fgt Woucv|uvgwgtlcjtgugtmnætwpi cnu
|wuæv|nkejg Vævkimgkv þdgtpqoogp yktf- igjøtv fc|w pkejv fkg Þdgtrtþhwpi
gvyckigt dguqpfgtgt dwejoæákigt Xqtcwuugv|wpigp uqykg fkg Htcig- qd cnng
kp Dgvtcejv mqoogpfgp woucv|uvgwgttgejvnkejgp Xgtiþpuvkiwpigp ycjtig.
pqoogp yqtfgp ukpf/ Gkpg Igyæjt hþt fkg xqnnuvæpfkig Gthcuuwpi fgt Wpvgt.
ncigp |wt Ignvgpfocejwpi fgu Xqtuvgwgtcd|wiu yktf pkejv þdgtpqoogp/

23/ Gngmvtqpkuejg Mqoowpkmcvkqp

Fkg Mqoowpkmcvkqp |ykuejgp fgo Yktvuejchvurtþhgt wpf fgo Cwhvtciigdgt
mcpp cwej rgt G.Ockn gthqnigp/ Uqygkv fgt Cwhvtciigdgt gkpg Mqoowpkmcvkqp
rgt G.Ockn pkejv yþpuejv qfgt dguqpfgtg Ukejgtjgkvucphqtfgtwpigp uvgnnv- ykg
gvyc fkg Xgtuejnþuugnwpi xqp G.Ocknu- yktf fgt Cwhvtciigdgt fgp Yktv.
uejchvurtþhgt gpvurtgejgpf kp Vgzvhqto kphqtokgtgp/

24/ Xgtiþvwpi

)2* Fgt Yktvuejchvurtþhgt jcv pgdgp ugkpgt Igdþjtgp. qfgt Jqpqtcthqtfgtwpi
Cpurtwej cwh Gtuvcvvwpi ugkpgt Cwuncigp= fkg Woucv|uvgwgt yktf |wuæv|nkej
dgtgejpgv/ Gt mcpp cpigoguugpg Xqtuejþuug cwh Xgtiþvwpi wpf Cwuncigp.
gtucv| xgtncpigp wpf fkg Cwunkghgtwpi ugkpgt Ngkuvwpi xqp fgt xqnngp Dghtkg.
fkiwpi ugkpgt Cpurtþejg cdjæpiki ocejgp/ Ogjtgtg Cwhvtciigdgt jchvgp cnu
Igucovuejwnfpgt/

)3* Kuv fgt Cwhvtciigdgt mgkp Xgtdtcwejgt- uq kuv gkpg Cwhtgejpwpi igigp
Hqtfgtwpigp fgu Yktvuejchvurtþhgtu cwh Xgtiþvwpi wpf Cwuncigpgtucv| pwt
okv wpdguvtkvvgpgp qfgt tgejvumtæhvki hguviguvgnnvgp Hqtfgtwpigp |wnæuuki/

25/ Uvtgkvuejnkejvwpigp

Fgt Yktvuejchvurtþhgt kuv pkejv dgtgkv- cp Uvtgkvdgkngiwpiuxgthcjtgp xqt gkpgt
Xgtdtcwejgtuejnkejvwpiuuvgnng ko Ukppg fgu © 3 fgu Xgtdtcwejgtuvtgkvdgkng.
iwpiuigugv|gu vgkn|wpgjogp/

26/ Cp|wygpfgpfgu Tgejv

Hþt fgp Cwhvtci- ugkpg Fwtejhþjtwpi wpf fkg ukej jkgtcwu gtigdgpfgp Cp.
urtþejg iknv pwt fgwvuejgu Tgejv/

Nk|gp|kgtv hþt0Nkegpugf vq< Fgnqkvvg IodJ ~ 5416;47
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